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Willkommen zu
den Versicherungen
Ihrer BMW Card.
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Entdecken Sie die außergewöhnlichen 
Vorteile und Sicherheiten, die Sie mit Ihrer 
BMW Card genießen.

Ihre BMW Card schützt Sie und in vielen Fällen auch 
Ihre Familie mit einem umfangreichen Versiche-
rungspaket auf Reisen. Im Fall der Fälle rufen Sie uns 
einfach an.

Alle Reise-Versicherungsleistungen sind ohne 
Selbstbehalt und manche Leistungen gelten auch 
unabhängig vom Karteneinsatz.
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Reise-Unfallversicherungen
Wenn Sie einen Unfall erleiden, sollten Sie wenigs-

Generell sind Sie auf Auslandsreisen bei Unfällen versichert – 
unabhängig vom Einsatz Ihrer BMW Card. Und wenn Sie das 
Verkehrsmittel mit der BMW Card zahlen, sind Sie noch weitge-
hender abgesichert.

Bei einem Unfall im Ausland werden Ihnen für den Invaliditätsfall 
bis zu € 40.000,– gezahlt; ebenso bei Unfalltod.

Ereignet sich der Unfall in einem mit der BMW Card gezahlten öf-
fentlichen Verkehrsmittel, betragen die Leistungen bei Invalidität 
und Tod bis zu € 260.000,–.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 16 und 32

Reisekomfort
Flug- und Gepäckverspätungen sind nicht nur lästig. 
Sie kosten auch Geld.

Verspätungen und Überbuchungen können wir nicht verhindern. 
Gut, dass Ihnen bei mit der BMW Card bezahlten Flügen wenigs-
tens Kosten ersetzt werden.

Sie erhalten bei Flugverspätung von mehr als 4 Stunden, Flugan-

Verspätet sich Ihr Gepäck um mehr als 6 Stunden erhalten 
Sie € 150,–, bei mehr als 48 Stunden € 300,– für notwendige 
Kleidung und Hygieneartikel erstattet. Reisen Sie mit der Familie, 
wird diese Summe sogar verdoppelt.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 19 

Für Missgeschicke im Ausland müssen Sie nicht 
alleine gerade stehen.

Ansprüchen und zahlt, wenn es sein muss.

Der Versicherer wehrt unberechtigte Ansprüche Dritter für Sie ab 
und zahlt bis zu € 360.000,– für Personen- und Sachschäden, 
die Sie im Ausland verursacht haben.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 23
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Wenn Sie im Urlaub einen Arzt benötigen sollten, 
sorgt Ihre BMW Card für optimale medizinische 
Versorgung.

Mit Ihrer BMW Card haben Sie für sich und Ihre Familie eine 
erstklassige Auslandsreise-Krankenversicherung. Rund um die 
Uhr ist jemand für Sie erreichbar, der im Notfall sofort weiterhilft. 
Sie können sicher sein, dass es Ihnen an nichts fehlen wird.

Weltweite Organisation und Vermittlung von Hilfe. Der Ver-
sicherer nennt Ihnen deutsch- oder englischsprachige Ärzte, 
besorgt Ihnen Medikamente oder veranlasst Ihre Behandlung 
in einem guten Krankenhaus. 
Übernahme der Heilbehandlungs- und Krankenhausaufent-
haltskosten bis € 220.000,– für Personen bis 80 Jahre.
Skifahren, Snowboarden und viele andere Aktivsportarten 
sind eingeschlossen.
Übernahme der Kosten bei einer medizinisch notwendigen 
Verlängerung Ihres Aufenthalts.
Zur schnelleren Genesung können Sie sich Besuch kommen 
lassen, wenn Sie alleine reisen. Der Versicherer übernimmt 
die Reise- und Aufenthaltskosten.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 27

Reisegepäck
Eine Reisegepäck-Versicherung haben Sie immer 
dabei. Und das gute Gefühl, dass Ihnen im Ernstfall 
geholfen wird.

Sollte Ihr Gepäck auf Reisen verloren gehen, gestohlen oder 
beschädigt werden, kann Ihnen leider niemand so leicht Ihre ganz 
persönlichen Dinge wiederbringen. Mit Ihrer BMW Card lässt sich 
der Rest aber ganz einfach wieder ersetzen.

Pro Reise ist Ihr Gepäck mit bis zu € 4.400,– (Gegenstände 
bis € 1.500,–) versichert. Der Versicherer hilft Ihnen bei der 
Wiederbeschaffung von wichtigen Reisedokumenten, Papieren, 
Kreditkarten, Medikamenten u.v.m.
Diese Leistung gilt auch für Ihre allein reisenden Kinder bis 
23 Jahre.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 34
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Reiserücktritt und Reiseabbruch
Ärgerlich genug, wenn Sie eine Reise absagen 
müssen. Die BMW Card kann Ihnen die entstehenden 
Kosten ersparen.

Kurz bevor die Reise losgeht, wird eines Ihrer Familienmitglieder 
oder Sie selbst krank. Der Flug ist gebucht, das Hotel bezahlt. In 
solchen Situationen können Sie ganz einfach alles stornieren. Um 
die Kosten kümmert sich der Versicherer.

Die Reise-Rücktrittskosten-Versicherung beläuft sich auf bis 
zu € 2.000,– pro Person und Reise und schließt auch Ihre allein 
reisenden Kinder bis 23 Jahre mit ein. Auch wenn die Person, die 
Sie besuchen wollen, kurz vorher erkrankt, können Sie Ihre Reise 
noch kurzfristig absagen.

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 37

Einkaufsversicherungen
Das Geschenk fällt beim Überreichen herunter und 
zerbricht. Oder es gefällt nicht, aber der Händler 
nimmt es nicht zurück.

Wie gut, dass Sie ein neues Geschenk kaufen können, weil 
ShopGarant den Preis ersetzt. Sie erhalten auch dann den Kauf-
preis erstattet, wenn der Händler den Umtausch verweigert.

ShopGarant erstattet Ihnen bei Zerstörung oder Beschädigung, 
Einbruch und Raub den Kaufpreis bis zu € 750,– je Versiche-
rungsfall (max. € 4.000,– pro Jahr, Selbstbehalt € 50,–).

Return Protect nimmt Waren ab € 30,– zurück und erstattet Ihnen 
den Kaufpreis bis € 350,– je Versicherungsfall (€ 1.400,– pro Jahr).

Detaillierte Versicherungsbedingungen auf Seite 20 und 22

So einfach erhalten Sie Hilfe
Im Fall der Fälle wird Ihr BMW Card Service sofort 
alles Notwendige veranlassen.
Sie brauchen uns nur anzurufen. 
Es gibt unendlich viele Anlässe und Ereignisse, Ihren BMW Card 
Service anzurufen. Es ist Ihre zentrale Nummer für jede Art von 
Anliegen. Sei es ein konkreter Schaden, den Sie melden möch-
ten. Oder einfach nur, um z. B. eine Information zu erhalten.

BMW Card Service: 0810 900 200
(4,4 Cent/min aus allen österreichischen Netzen), 
aus dem Ausland: +49 69 9797 4019.
Zusätzlich steht Ihnen im Ausland für alle Notfälle 
BMW Card Global Assist zur Seite.
BMW Card Global Assist: +43 1 5450120 
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Versicherungs-Bestätigung
zur Kollektiv-Reise-Versicherungspolizze der BMW Card.

American Express Austria Bank GmbH, Wien hat für seine Ame-
rican Express BMW Card Inhaber verschiedene Versicherungs- 
und Assistance-Verträge abgeschlossen. Damit ist American 
Express Versicherungsnehmer und Vertragspartner der Versi-
cherungsgesellschaften und des Assistance-Service-Erbringers.

Sie als American Express BMW Card Inhaber sind die versicher-
te Person. Sofern weitere Personen, z.B. Familienangehörige, 
mitversichert sind, ist dies den Versicherungsbedingungen zu 
entnehmen.

Die unten aufgeführten Gesellschaften erbringen die vertraglich 
vereinbarten Leistungen. Die vereinbarten Leistungen und Ver-
sicherungssummen sind in den jeweiligen besonderen Versiche-
rungsbedingungen (BVB) aufgeführt. 

Bitte beachten: Einige Versicherungsleistungen werden nur 
dann fällig, wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen (z.B. Reisen) 
mit Ihrer BMW Card bezahlt haben. Wann dies der Fall ist und 
welche Leistungen versichert sind, sehen Sie in der Übersicht auf 
der nächsten Seite.

Bitte lesen Sie jetzt, spätestens aber nach einem Versicherungs-
fall, die nachfolgenden Versicherungsbedingungen durch. Dort 
erfahren Sie, welche Leistungen Sie erhalten können und was 
Sie dafür tun müssen.

Beachten Sie bitte, dass alle Versicherungsfälle den jeweiligen 
Gesellschaften unverzüglich zu melden sind.

Die wichtigsten Telefonnummern:
American Express BMW Card Service 0810 900 200
aus dem Ausland: + 49 69 9797 4019
AXA-Assistance Leistungsabteilung + 49 89 500 70 104
AXA-Assistance Beistandsleistungen + 49 89 500 70 4290
und Global Assist
ACE Servicenummer + 43 (0) 1 317 16 19

ACE European Group Limited
Direktion für Österreich 

Teinfaltstraße 4/12 
1010 Wien

Hauptbevollmächtigter 
für Österreich: 
Engelbert Brenner
Hauptsitz der Gesellschaft:
London, United Kingdom
GmbH nach englischem Recht
Offenlegung nach § 14 HGB
Firmenbuch Nr. 241268g, 
Handelsgericht Wien 
www.aceeurope.at
kundenservice@ace-ina.com

Inter Partner Assistance Service 
GmbH (IPA)
Direktion für Deutschland 
Bahnhofstraße 19

vertreten durch
AXA Assistance Deutschland 
GmbH
Garmischer Straße 8 - 10
D-80339 München
www.axa-assistance.de
info@axa-assistance.de
Geschäftsführer: Martin A. Weintz
Registergericht München
HRB 81954
Ust-ID: DE 129 357 264
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Beschreibung BMW Card: 
Deckungen, Versicherungs-Leistungen Versicherungssummen

Die folgenden Leistungen sind abhängig vom Karteneinsatz. Versicherer ist ACE.

Verkehrsmittel-Unfallversicherung 
(Luft-, Schienenfahrzeug, Schiff, Bus) 
für den Invaliditätsfall je nach Invaliditätsgrad aus € 260.000,–
für den Todesfall € 260.000,–
für den Todesfall von Kindern bis zur Vollendung 
des 15. Lebensjahres € 7.500,–
Reisekomfort-Versicherung Kostenersatz

Flugverspätung > 4 Stunden / Flugannullierung / 
€ 200,–

Gepäckverspätung nach 6 Stunden € 150,–
nach 48 Stunden zusätzlich € 300,–
bei mehreren versichernden
Reisenden max. jeweils das Doppelte

Shop Garant 
Ersatz innerhalb von 90 Tage nach Kauf bis € 750,–
max. in 12 Monaten € 4.000,–
Selbstbeteiligung je Versicherungsfall € 50,–
Return Protection (Rückgaberecht)
innerhalb von 90 Tagen nach Kauf in der EU/Schweiz
pro Gegenstand ab einem Wert von € 30,– bis € 350,–
max. in 12 Monaten € 1.400,–

je Versicherungsfall und innerhalb 
von 12 Monaten

€ 360.000,–

Die folgenden Leistungen sind unabhängig vom Karteneinsatz. Versicherer ist IPA. Bis auf die     Au

Auslandsreise-Krankenversicherung
mit Beistandsleistungen bei Notfällen (Organi-
sation & Vermittlung von Hilfe), z. B. Krankenbe-
such, Kinderrückholung, Haustier-Heimholung

Bahn Standard, 
Flug Economy

Überführung des Toten, wahlweise Bestattung
im Ausland bis € 1.500,–
Vermittlung von Ärzten, Anwälten, Dolmetschern.
Verauslagung Strafkaution bis € 15.000,–
Auslandsreise-Krankenversicherung
Heilbehandlungskosten, Krankenhaus-Aufent-
halt, Rücktransport € 220.000,–
Auslandsreise-Unfallversicherung

für den Invaliditätsfall maximal € 40.000,–
für den Todesfall 
(Erwachsene & Kinder ab 15. Lebensjahr) € 40.000,–
für den Todesfall 
(Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres) € 7.500,–
Reisegepäck-Versicherung max. je Familie je Reise € 4.400,–
Gegenstände (inkl. Wertsachen) je Sache/Paar/Garnitur € 1.500,–
Geld und Reisedokumente bis € 750,–
Reiserücktritts- und Reiseabbruchskosten-
Versicherung

€ 2.000,–

Bitte entnehmen Sie die genauen Bedingungen den folgenden Seiten
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Versicherte Personen Seite

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren Ehegatte/Lebensgefährte und
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre. 

16

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren Ehegatte/Lebensgefährte und
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre. 

19

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber

20

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber

22

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren Ehegatte/Lebensgefährte und
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre. 

23

ie     Auslandsreise-Unfallversicherung. Versicherer ist ACE.

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre. 

27

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre.

32

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre.

34

Karteninhaber, 
Zusatzkarten-Inhaber,
deren unterhaltsberechtigte Kinder bis 23 Jahre.

37
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I. Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen zu 
Versicherungen für BMW Card Inhaber in Österreich (AVB)
Diese Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten in Ergänzung zu allen anderen 
Besonderen  Versicherungsbedingungen (BVB), die dem Versicherungsvertrag 
zugrunde liegen.

Die vereinbarten Leistungen und Versicherungssummen sind in den jeweiligen Beson-
deren Versicherungsbedingungen (BVB) in Ziffer II aufgeführt. 

ACE oder IPA als Versicherer erbringen die vertraglich vereinbarten Leistungen.

Die versicherten Personen / Rechte am Vertrag

1 Wer ist versichert?

Sofern in den speziellen Versicherungsbedingungen nichts anderes festge-
legt ist, gilt:

1.1 Versichert sind

1.1.1 Sie als Inhaber einer gültigen BMW Card,

1.1.2 Ihre unterhaltsberechtigten Kinder bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres,

1.1.3 nur für die Verkehrsmittel-Unfall, die Reisekomfort-, die Auslandsreise-Privat-
 Ihr Ehegatte / Lebenspartner, sofern im selben 

Haushalt wohnend,

1.1.4 Ihr Zusatzkarteninhaber.

1.2 Falls auf Ihren Namen mehrere American Express Karten ausgestellt sind, 
besteht für Sie – unabhängig davon, welche Karte Sie einsetzen –  immer 
Versicherungsschutz im Umfang der höchsten Karte. 

Dies gilt jedoch nicht für den Einsatz einer auf Ihren Namen ausgestellten 
American Express Corporate Card.

In keinem Fall addieren sich die Versicherungsleistungen verschiedener 
American Express oder BMW Cards.

1.3 Voraussetzung für die Versicherungen ist, dass 

Ihre BMW Card mit der Nummer 3740 beginnt und 
Sie zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles mit Ihren Zahlungen nicht im 
Verzug sind.

2 Wer kann Leistungen geltend machen? Was gilt für sonstige Rech-
te am Versicherungsvertrag?

2.1 Sie als BMW Card Inhaber können Leistungen aus der American Express-
Versicherung ohne Zustimmung von American Express unmittelbar bei 
ACE bzw. IPA geltend machen. 

Die Versicherer leisten mit  befreiender Wirkung direkt an Sie bzw., sollten 
Sie verstorben sein, an Ihre Erben.

2.2 American Express ist Versicherungsnehmer und somit Vertragspartner 
der Versicherer. Die Ausübung sonstiger Rechte aus dem Vertrag steht nur 
American Express zu.

2.3 Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung der 
Versicherer weder übertragen noch verpfändet werden. 

2.4 Die Geltendmachung einer Leistung beim Versicherer befreit Sie nicht von 
-

nen Geschäftsbedingungen ordnungsgemäß zu führen und auszugleichen.

3 Was passiert, wenn der Einsatz der Karte verwehrt wird?

Können Sie die BMW Card nicht einsetzen, weil Vertragspartner oder andere 
Firmen die Karte oder den darin enthaltenen Versicherungsschutz nicht akzep-
tieren und erlangen Sie deswegen nicht den Versicherungsschutz, besteht 
für Sie gegenüber American Express gleichwohl kein Anspruch (auch nicht 
teilweise) auf Rückerstattung der BMW Card Jahresgebühr.

Die Versicherungsdauer
4 Wann beginnt und wann endet der Versicherungsschutz?

4.1 Dauer des Versicherungsschutzes

Versicherungsschutz besteht, solange das Vertragsverhältnis zwischen 
dem Karteninhaber und American Express wirksam besteht. Der Versiche-
rungsschutz für die einzelnen Leistungen kann zeitlich begrenzt sein. Bitte 
beachten Sie die Angaben in den speziellen Versicherungsbedingungen.

4.2 Ende des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall

4.2.1 mit der Rückgabe oder dem Ende der Gültigkeit der BMW Card, 

4.2.2 mit der Kündigung des Rahmenvertrages zwischen American Express und 
ACE bzw. IPA, frühestens aber mit dem Ablauf des Monats an dem die 
nächste Jahresgebühr der BMW Card fällig wird.
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Der Versicherungsfall

5 Was ist nach einem Versicherungsfall zu tun? 
(Obliegenheiten)

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person können die Versi-
cherer ihre Leistungen nicht erbringen.

5.1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Ereignis, das einen 
unter die Versicherung fallenden Schaden verursacht oder – bei der Haft-

zur Folge haben könnte. 

5.2.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen;

5.2.2 den betreffenden Versicherer unverzüglich unter Angabe aller Einzelheiten 

haben könnte, vollständig und wahrheitsgemäß zu unterrichten;

5.2.3 dem betreffenden Versicherer jede zumutbare Untersuchung über Ursache 

5.2.4 Weisungen des Versicherers zu beachten;

5.2.5 das vom Versicherer übersandte Formular zur Anzeige des Versiche-
rungsfalls wahrheitsgemäß auszufüllen und dem Versicherer unverzüglich 
zurückzusenden; 

5.2.6 dem Versicherer die zum Nachweis des Schadens angeforderten, 
insbesondere die in der Versicherungsfall-Tabelle (Ziffer III) genannten 
Unterlagen und sonstige für die Ermittlung der Leistung maßgebliche 
Informationen zur Verfügung zu stellen bzw. darauf hinzuwirken, dass diese 
erstellt werden;

5.2.7 Dritte (z.B. Ärzte, die die versicherte Person behandelt oder untersucht ha-
ben, andere Versicherer, Versicherungsträger und Behörden) im Bedarfsfall 
zu ermächtigen, die zur Leistungsbearbeitung erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen;

5.2.8. Schäden durch strafbare Handlungen unverzüglich der zuständigen Polizei-
dienststelle anzuzeigen und sich die Anzeige bescheinigen zu lassen;

5.2.9 den Versicherer vom Bestehen weiterer Versicherungen, durch die Versi-
cherungsschutz für den vorliegenden Versicherungsfall besteht, sowie von 
dort geltend gemachten Ansprüchen und erhaltenen Entschädigungen 

5.3 Die weiteren nach einem Leistungsfall jeweils zu beachtenden Obliegenhei-
ten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Besonderen Bedingungen (BVB).

6 Welche Folgen hat die Nicht-Beachtung von Obliegenheiten?

Wird eine nach Eintritt eines Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheit 
verletzt, verlieren Sie den Versicherungsschutz, es sei denn, Sie haben die 
Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung behalten Sie insoweit den Versicherungs-

falls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.
Versuchen Sie bzw. die versicherte Person den Versicherer arglistig über Tat-
sachen zu täuschen, die für den Grund oder für die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind oder machen Sie vorsätzlich unwahre Angaben, so ist 

Täuschung kein Nachteil entsteht. Ist eine Täuschung durch ein rechtskräf-
tiges Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festgestellt, so gelten 
die Voraussetzungen als bewiesen.

Die Versicherungsleistungen

7 Wie sind die Leistungen begrenzt?

Ergeben sich aus einem Versicherungsfall theoretisch gleichartige 
Ansprüche aus mehreren der in den  Besonderen Bedingungen genannten 
Versicherungsleistungen, so wird die Leistung maximal in der Höhe der 
höchsten Leistung erbracht. Die Versicherungsleistungen addieren sich 
nicht. 

8 Was gilt für Leistungen von Dritten?

Mit Ausnahme der Unfallversicherung gilt folgendes:

Die American Express Versicherungen gelten subsidiär, d.h., Vorausset-
zung für die Erbringung einer Leistung ist, dass ein Dritter (z.B. ein anderer 
Versicherer)
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seine Leistung erbracht, diese aber zur Begleichung
der Kosten nicht ausgereicht hat.

Ein Anspruch aus einer American Express Versicherung besteht somit 
nicht, soweit Sie bzw. die versicherte Person Ersatz aus einem konkurrie-
renden, anderen, eigenen oder fremden, vor oder nach Abschluss dieses 
Vertrages geschlossenen Versicherungsvertrag beanspruchen kann. 
Dies gilt auch dann, wenn diese Verträge ihrerseits eine Subsidiaritätsklau-
sel enthalten sollten. Im Hinblick auf diese Versicherungsverträge gilt die 
American Express Versicherung als die speziellere Versicherung.

insoweit jedoch eine Vorleistung im Rahmen dieses Vertrages. Sie bzw. die 
versicherte Person hat alles ihr Mögliche und Zumutbare zu unternehmen, 
um dazu beizutragen, dass die Ansprüche gegen andere Versicherer verfolgt 
werden können. Die Vorschriften über den gesetzlichen Forderungsübergang 
bleiben unberührt.

9 Welchen Betrag müssen Sie selbst tragen? (Selbstbehalt)

Für einzelne Leistungen können unterschiedliche Selbstbehalte vereinbart 
sein. Bitte entnehmen Sie diese den entsprechenden  Besonderen Bedin-
gungen.

10 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

10.1 Neben den in den speziellen Versicherungsbedingungen aufgeführten 
Einschränkungen und Ausschlüssen besteht grundsätzlich kein Versiche-
rungsschutz für Schäden 

10.1.1 die vorsätzlich durch die versicherte Person herbeigeführt wurden;

10.1.2 die die versicherte Person durch oder während der vorsätzlichen 
Ausführung einer Straftat oder des vorsätzlichen Versuchs einer Straftat 
verursacht;

10.1.3 durch Kernenergie.

10.2 Sofern der Versicherungsschutz in den speziellen Versicherungsbedingun-
gen auf das Ausland beschränkt wird, besteht kein Versicherungsschutz 
in Österreich und im Staatsgebiet, in dem die versicherte Person ihren 
amtlich eingetragenen Hauptwohnsitz hat.

11 Wann sind die Leistungen fällig?

11.1 Sind im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall behördliche Erhebun-
gen oder ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen die versicherte 
Person eingeleitet worden, so kann der Versicherer bis zum rechtskräftigen 
Abschluss dieses Verfahrens die Zahlung aussetzen.

festgestellt, so hat die Auszahlung der Leistung binnen zwei Wochen zu erfol-
gen, sofern in den  Besonderen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist.

bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

11.4 Die Entschädigung ist seit der Fälligkeit mit 5%punkten über dem Basis-
zinssatz der EZB pro Jahr zu verzinsen, wenn der Versicherer oder eine 
von ihm beauftragte Organisation sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Fälligkeit erbringt.

12 In welcher Währung werden die Leistungen erbracht?

Die Versicherer zahlen die Versicherungsleistung in Euro (€). Die in anderer 
Währung entstandenen Kosten werden zum Kurs, zu dem sie Ihrem 
Kartenkonto belastet wurden, in Euro umgerechnet. Ansonsten gilt für 
gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs Wien, für nicht gehan-
delte Währungen der Kurs gemäß Veröffentlichungen der Österreichischen 
Nationalbank, Wien, nach jeweils allerneuestem Stand; es sei denn, Sie 
weisen durch Bankbeleg nach, dass Sie die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen zu einem ungünstigeren Kurs erworben haben. 

Weitere Bestimmungen

13 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag?

13.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. 

13.2 Ist ein Anspruch beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjäh-
rung bis zum Einlangen einer schriftlichen Entscheidung des Versicherers 
gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung derzeit 
zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestim-
mung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die Verjährung jedenfalls 
ein.
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Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gerichtlich geltend 
gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer Ihnen ge-
genüber den erhobenen Anspruch in einer dem Punkt 13.2 entsprechen-
den Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhand-
lungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der Sie ohne 
Ihr Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des 
Anspruchs gehindert sind, gehemmt.

14 Welches Gericht ist zuständig?

14.1 Der Gerichtsstand für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen 

ACE ist Wien
IPA ist München.

14.2 Die Versicherer können Klagen gegen Sie bei dem für Ihren Wohnsitz 
zuständigen Gericht erheben. 

15 Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu beachten? Was gilt 
bei Änderung Ihrer Anschrift?

15.1 Alle für die Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen müssen Sie 
schriftlich abgeben. Sie sollen an die Direktion der Versicherer gerichtet 
werden. 

15.2 Haben Sie den Versicherern oder American Express eine Änderung Ihrer 
Anschrift nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes 
an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu 
dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie Ihnen ohne die Anschriftenänderung 
bei regelmäßiger Beförderung zugegangen sein würde. 

Für diesen Vertrag gilt das Recht der Republik Österreich.

Verbraucherinformationen

17 Wer ist für Ihre Beschwerden zuständig?

17.1 Aufsichtsbehörde

Die für Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde ist das 

Bundesministerium für Finanzen
Abteilung Versicherungsaufsicht
Prater Straße 23, A-1020 Wien

18 Was gilt für den Datenschutz?

Die Versicherer übermitteln ggf. und im erforderlichen Umfang Daten, die 
sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsänderungen) ergeben, 

im Rahmen des „Zentralen Informationssystems – ZIS“ des Verbandes 
der Versicherungsunternehmen Österreichs (Informationsverbund-
system iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 2000) an andere in Österreich 
betreibende Versicherungsunternehmen
an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der 
Rückversicherung 
an ihren Fachverband
an andere Versicherer zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche.

Diese Versicherer führen ggf. und soweit dies der ordnungsgemäßen 
Durchführung ihrer Versicherungsangelegenheiten dient, allgemeine 
Vertrags-, Abrechnungs- und Leistungsdaten in gemeinsame Datensamm-
lungen ihrer Versicherungsgruppe.
Auf Wunsch senden die Versicherer Ihnen zusätzliche Informationen zur 
Datenübermittlung zu.
Zur Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen aus dem Versicherungs-
vertrag zieht ACE alle erforderlich erachteten Erkundigungen über frühere, 
bestehende und bis zum Ende des Versicherungsschutzes eintretende 
Krankheiten, Unfallfolgen und Gebrechen sowie über beantragte, 
bestehende oder beendete Personenversicherungen bei Dritten (Ärzten, 
Krankenanstalten, sonstigen Einrichtungen der Krankenversorgung oder 
Gesundheitsvorsorge, Sozialversicherungsträgern, Versicherungsunter-
nehmen, sonstigen Versicherungseinrichtungen, Behörden etc.) ein und 
bewahrt diese abrufbar auf.
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II. Besondere Versicherungsbedingungen (BVB)

ACE Bedingungen für die Verkehrsmittel-Unfallversicherung von BMW Card 
Inhabern in Österreich 

1 Was ist wann versichert?

1.1. ACE bietet den versicherten Personen Versicherungsschutz für Verkehrs-
mittel-Unfälle auf einer versicherten Reise.

1.2 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von 
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet.

Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedma-
ßen oder Wirbelsäule

ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.

1.3 Eine versicherte Reise beginnt am auf dem Fahr-/ Flugschein des Ver-
kehrsmittels angegebenen Abreisesort und endet am dort bezeichneten 
endgültigen Zielort.
Eine Reise gilt nur dann als versicherte Reise, wenn das verwendete 
öffentliche Verkehrsmittel vor Fahrtantritt vollständig mit der BMW Card 
bezahlt wurde.

1.4 Versicherungsschutz besteht 

vom Einsteigen bis zum Verlassen eines öffentlichen Verkehrsmittels 
sowie 
für das Anprallen durch ein öffentliches Verkehrsmittel,

sowie, zum Zweck des Antritts bzw. der Beendigung der Reise,

auf dem direkten Weg zum und vom Flughafen, Hafen oder Bahnhof unab-
hängig davon, in welchem Verkehrsmittel die An- bzw. Abreise erfolgt und 
ob das Verkehrsmittel mit der BMW Card bezahlt wurde oder nicht;
auf dem Gelände des Flughafens, Hafens oder Bahnhofs.

1.5 Als öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen gelten alle für 
die öffentliche Personenbeförderung gegen Entgelt zugelassenen Luft-, 
Land- oder Wasserfahrzeuge wie z.B. Eisenbahn, Straßenbahn, Unter-
grundbahn, Hochbahn, Omnibus, Taxi, Schiff oder zum zivilen Luftverkehr 
zugelassene Flugzeuge.

Nicht als öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen gelten 

Mietwagen
Schienenfahrzeuge in Vergnügungsparks oder ähnlichen Anlagen;
Skilifte

(Abfahrtsort ist gleich Ankunftsort) verkehren;
sonstige Verkehrsmittel, die überwiegend zu Wohnzwecken genutzt wer-
den, z.B. Kreuzfahrtschiffe, Wohnmobile, Wohnwagen, Hausboote etc.

1.6 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3) sowie 
die Ausschlüsse (Ziffer 4) wird hingewiesen. Sie gelten für alle Leistungsar-
ten.

2 Welche Leistungsarten sind vereinbart?

Die vereinbarten Leistungsarten und die Höhe der Versicherungssummen 
werden im Folgenden beschrieben. 

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1 Die versicherte Person ist durch den Unfall auf einer versicherten Reise auf 
Dauer in ihrer körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
(Invalidität).

Die Invalidität ist

innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schrift-
lich festgestellt und von Ihnen unter Vorlage eines Arztattestes bei ACE 
geltend gemacht worden. 

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person 
unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

2.1.2 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1 Die Invaliditätsleistung wird als Kapitalbetrag gezahlt.

2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versicherungssum-
me in Höhe von € 260.000,– und der Grad der unfallbedingten Invalidität. 
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2.1.2.2.1 Bei Verlust oder völliger Funktionsunfähigkeit der nachstehend genannten 
Körperteile und Sinnesorgane gelten ausschließlich die folgenden Invali-
ditätsgrade:

Arm 70%

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65%

Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60%

Hand 55%

Daumen 20%

anderer Finger 5%

Bein 

  über der Mitte des Oberschenkels 70%

  bis zur Mitte des Oberschenkels 60%

  bis unterhalb des Knies 50%

  bis zur Mitte des Unterschenkels 45%

Fuß 40%

große Zehe 5%

andere Zehe 2%

Auge 50%

Gehör auf einem Ohr 30%

Geruchssinn 10%

Geschmackssinn 5%

Bei Teilverlust oder teilweiser Funktionsbeeinträchtigung gilt der entspre-
chende Teil des jeweiligen Prozentsatzes.

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der Invaliditätsgrad 
danach, inwieweit die normale körperliche oder geistige Leistungsfähig-
keit insgesamt beeinträchtigt ist. Dabei sind ausschließlich medizinische 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen 
bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, wird der Invaliditätsgrad 
um die Vorinvalidität gemindert. Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 
2.1.2.2.2 zu bemessen.

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den Unfall beeinträch-
tigt, werden die nach den vorstehenden Bestimmungen ermittelten Invalidi-
tätsgrade zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht 
berücksichtigt.

2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person

aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach 
dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, leistet ACE nach 
dem Invaliditätsgrad, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu rechnen 
gewesen wäre.

2.2 Todesfall-Leistung

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles auf einer versicherten Reise 
gemäß Ziffer 1.2 innerhalb eines Jahres gestorben.

2.2.2 Höhe der Leistung:

Die Todesfall-Leistung beträgt 
€ 260.000,– für Erwachsene und Kinder ab Vollendung 
des 15. Lebensjahres;
€ 7.500,– für Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres.

3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen?

Als Unfallversicherer leistet ACE für Unfallfolgen. Haben Krankheiten 
oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis verursachten Gesund-
heitsschädigung oder deren Folgen mitgewirkt, mindert sich die Leistung 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens.
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 Prozent, unterbleibt jedoch 
die Minderung.
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4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

4.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Gesundheitsschäden (tatsächlich 
oder angeblich eingetreten oder drohend) die mittelbar oder unmittelbar 
verursacht oder mitverursacht sind durch Austritt, Verbreitung, Versickern, 
Migration, Entweichen, Freisetzung oder Ausgesetztsein von jedweden ge-
fährlichen biologischen, chemischen, nuklearen oder radioaktiven Stoffen, 
Gasen, Substanzen oder Verunreinigungen.

4.2 Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle:

4.2.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusstseinsstörun-
gen (auch soweit sie auf die Einnahme von Drogen, Medikamenten oder Al-
kohol beruhen) sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten Person ergreifen.

Versicherungsschutz besteht jedoch, 

wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallen-
des Unfallereignis verursacht waren; 
für Unfälle durch Bewusstseinsstörungen, die auf Trunkenheit beruhen; 
beim Lenken eines Motorfahrzeuges jedoch nur, sofern der Blutalkohol-
gehalt zum Zeitpunkt des Unfalles unter dem Promillesatz liegt, der nach 

4.2.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie vorsätzlich 
eine Straftat ausführt oder versucht.

4.2.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegs-
ereignisse verursacht sind.

4.3 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchtigungen:

4.3.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und 
Gehirnblutungen.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallen-
des Unfallereignis nach Ziffer 1.2 Satz 1 die überwiegende Ursache ist.

4.3.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen.

4.3.3 Infektionen.

4.3.3.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie

durch Insektenstiche oder -bisse oder
durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhautverletzungen

verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder später in den 
Körper gelangten.

4.3.3.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für

Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für 
Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch Unfallverletzun-
gen, die nicht nach Ziffer 4.3.3.1 ausgeschlossen sind, in den Körper 
gelangten.

Schlund.

4.3.5 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen,  auch wenn diese 
durch einen Unfall verursacht wurden.

4.3.6 Bauch- oder Unterleibsbrüche.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen 
Vertrag fallende gewaltsame von außen kommende Einwirkung entstanden 
sind.

5 Was ist nach einem Unfall zu beachten? (Obliegenheiten)

müssen Sie bzw. die versicherte Personen bzw. die Bezugsberechtigen im 
Todesfall, neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB,

5.1.1 unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, 

5.1.2 die Anordnungen des Arztes befolgen,

5.1.3 sich von den von ACE beauftragten Ärzten untersuchen lassen. Die notwen-
digen Kosten einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles 
trägt ACE.

5.1.4 falls der Unfall den Tod zur Folge hat, dies ACE innerhalb von 48 Stunden 
melden, auch wenn ACE der Unfall schon angezeigt war.

5.1.5 ACE das Recht verschaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen 
von ACE beauftragten Arzt vornehmen zu lassen.
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5.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte der Ziffer 6 
der AVB.

6 Wann sind die Leistungen fällig?

innerhalb von drei Monaten - zu erklären, ob und in welcher Höhe ACE 
einen Anspruch anerkennt. 

Die Fristen beginnen mit dem Eingang der in der Versicherungsfall-Tabelle 
(Ziffer III) aufgeführten Unterlagen.

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des Leistungsan-
spruchs entstehen, übernimmt ACE, sofern ACE das Gutachten in Auftrag 
gegeben hat. Sonstige Kosten werden nicht übernommen.

6.2 Erkennt ACE den Anspruch an oder hat sich ACE mit Ihnen über Grund und 
Höhe geeinigt, leistet ACE innerhalb von zwei Wochen.

auf Ihren Wunsch- angemessene Vorschüsse.

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb 
eines Jahres nach dem Unfall nur bis zur Höhe einer vereinbarten Todes-
fallsumme beansprucht werden.

6.4 Sie und ACE sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis 
zu drei Jahren nach dem Unfall, erneut ärztlich bemessen zu lassen.

Bei Kindern bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres verlängert sich diese 
Frist von drei auf fünf Jahre.

Dieses Recht muss

Ziffer 6.1,
von Ihnen spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist

ausgeübt werden.

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere Invaliditätsleistung, als ACE 
bereits erbracht hat, ist der Mehrbetrag mit 4 Prozent jährlich zu verzinsen. 

ACE-Bedingungen für die Versicherung von mit der österreichischen 
BMW Card gezahlten Kosten bei Flug- oder Gepäckverspätung 

1 Was ist wo versichert?

-
gen durch

Flugannullierung
Verweigerung der Beförderung

verspätete Aushändigung von bei diesen Flügen aufgegebenem Reisegepäck

entstehen.

-

jeweiligen Landes zugelassen und registriert ist. Es muss sich um Flüge zu 
öffentlichen Tarifen und regulären Flugplänen handeln.

1.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, 

gültigen BMW Card erworben wurde und

1.2.2 dass die in Ziffer 2.1.2 und 2.2.2 genannten Kosten nachweislich von der versi-
cherten Person mit ihrer BMW Card bezahlt wurden.

2 Für welche Fälle besteht welcher Versicherungsschutz?

-

2.1.1 Versicherungsschutz besteht, wenn

2.1.1.2 der Flug annulliert oder die Beförderung wegen Überbuchung verweigert 
und innerhalb von vier Stunden keine alternative zumutbare Beförderung 
angeboten wird;

2.1.1.3 die versicherte Person aufgrund einer Flugverspätung eines gebuchten 

Stunden nach Ankunft des verspäteten Fluges keine alternative zumutbare 
Beförderung angeboten wird.
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2.1.2 Ersetzt werden die in der Zeit zwischen der geplanten und der tatsäch-

(Speisen und Getränke) und Hotelübernachtungen, oder für Umbuchung 
und alternative Beförderung bis € 200,–.

2.2 Gepäckverspätung

2.2.1 Versicherungsschutz besteht, wenn das aufgegebene Gepäck nicht 
innerhalb von sechs Stunden nach Ankunft des Fluges am planmäßigen 
Bestimmungsort ankommt.

2.2.2 Ersetzt werden mit der BMW Card gezahlte notwendige Kleidung und 
Hygieneartikel bis maximal € 150,–.

Bei einer Gepäckverspätung von mehr als 48 Stunden werden weitere 
€ 300,– (also insgesamt € 450,–) ersetzt. Voraussetzung für den Ersatz der 
Sachen ist, dass diese am Bestimmungsort 

innerhalb von 4 Tagen nach Ankunft der versicherten Person sowie,
vor einer verspäteten Ankunft des Gepäcks 

gekauft werden.

Sind mehr als eine versicherte Person zusammen auf Reisen, gilt der Ver-
sicherungsschutz maximiert auf das Zweifache der vorstehend genannten 
Versicherungssummen.

-
verspätung) werden pro Jahr für maximal 3 Versicherungsfälle Kosten 
erstattet.

2.4 Auf Ziffer 8 - Leistungen Dritter - der AVB wird hingewiesen. 

3 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

Neben den in Ziffer 10 AVB genannten Ausschlüssen besteht kein Versi-
cherungsschutz für

3.1 Ansprüche verursacht durch Beschlagnahme oder Einziehung einer Zollbe-
hörde oder einer anderen staatlichen Gewalt;

3.2 Versicherungsfälle gemäß Ziffer 2.1 für Sachen die im Duty Free gekauft 
wurden;

3.3 andere als die in Ziffer 2.1.2 oder 2.2.2 genannten Kosten, insbesondere 
auch nicht für Telefon;

3.4 den Fall, dass die versicherte Person gegen eine Kompensation der Flug-
gesellschaft freiwillig auf den Antritt eines Fluges verzichtet;

4 Was ist im Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)

4.1 Sie haben, neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB, bei Eintritt eines 
Versicherungsfalles

4.1.1 die Fluggesellschaft bzw. die zuständige Stelle über das Vermissen des 
Gepäcks am Bestimmungsort unverzüglich zu informieren, eine Verlustmel-
dung von dieser zu erlangen und alle möglichen und sinnvollen Maßnahmen 
zur schnellstmöglichen Wieder-Erlangung des Gepäcks zu treffen;

4.1.2 den Eintritt des Versicherungsfalles ACE innerhalb von 20 Tagen nach 
seinem Eintritt schriftlich zu melden;

4.1.3 ACE alle erforderlichen, insbesondere die in der Leistungsfall-Tabelle 
(Ziffer III) genannten Unterlagen zuzusenden.

Eventuell entstehende Kosten zur Beschaffung der erforderlichen Unterla-
gen tragen Sie.

5 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 
der AVB.

ACE-Bedingungen für die Versicherung von mit der österreichischen 
BMW Card gekauften Waren (Shop Garant)

1 Was ist wann versichert?

1.1 Versicherte Sachen

Versichert sind bewegliche Sachen für den persönlichen Gebrauch, die von 
einer versicherten Person mit der auf ihren Namen ausgestellten gültigen 
BMW Card gekauft wurden.

1.2 Versicherungsdauer

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Übergabe der Sache beim Kauf 
und dauert einschließlich des Transportes zum endgültigen Bestimmungs-
ort 90 Tage.
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Melden Sie ACE den Versicherungsfall nicht spätestens am nächsten auf den 
90. Tag folgenden Werktag, besteht kein Versicherungsschutz. Eine Berufung 
auf eine Obliegenheitsverletzung gemäß Ziffer 6 AVB  ist nicht möglich.

1.3 Versicherte Gefahren und Schäden

Versicherungsschutz besteht für  

1.3.1 Einbruchdiebstahl,

1.3.2 Raub,

1.3.3 Zerstörung oder Beschädigung 

der versicherten Sachen.

2 Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse)

2.1 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

2.1.1 Bargeld, Schecks, Reiseschecks, alle sonstigen Wertpapiere und Eintritts-
karten und sonstige Berechtigungsscheine;

2.1.3 Verbrauchsgüter und verderbliche Güter mit begrenzter Lebensdauer, z.B. 
Lebens- und Genussmittel, Kosmetik-Artikel, Medikamente;

2.1.4 Schmucksachen und Uhren, Edelmetalle und Edelsteine in Gepäck, 
soweit sie nicht bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 
in persönlichem Gewahrsam des Karteninhabers oder seines ihm vorher 
bekannten Reisebegleiters mitgeführt werden;

2.1.5 Brillen und Kontaktlinsen;

2.1.6 elektronische Ausrüstungsgegenstände, wie z.B. Computer (auch Laptops) 
oder Computerperipherie, MP3-Player, jeweils mit Zubehör, am Arbeits-
platz;

2.1.7 Sachen, die durch betrügerische oder unberechtigte Verwendung der 
BMW Card erworben wurden.

2.2 Nicht versicherte Schäden

Neben den in Ziffer 10 AVB genannten Ausschlüssen besteht kein Versiche-
rungsschutz für Schäden die verursacht wurden durch:

2.2.1 grobe Fahrlässigkeit;

2.2.2 Überschwemmung und Erdbeben;

2.2.3 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand sowie 
Pfändung;

2.2.4 normale Abnutzung oder Verschleiß;

2.2.5 Fabrikations- oder Materialfehler, inneren Verderb oder natürliche Beschaf-
fenheit der Sachen;

2.2.6 Bedienungsfehler;

2.2.7 Einbruch-Diebstahl von oder aus Motorfahrzeugen;

2.2.8 Raub oder Einbruch-Diebstahl, sofern dies nicht gemäß Ziffer 4.1.1 angezeigt 
und ACE eine schriftliche Anzeige nicht vorgelegt wird;

2.2.9 einfacher Diebstahl.

2.3 Ausschluss von Gewährleistungsfällen

Kein Versicherungsschutz besteht für Schäden, für die ein Dritter als Her-
steller, Verkäufer oder aus Reparaturauftrag vertraglich einzustehen hat.

3 Welche Leistungen werden bis zu welcher Höhe erbracht?

3.1 Art der Leistungen

3.1.1 Nach Feststellung des Schadens durch ACE hat ACE die Wahl,

3.1.1.1 bei zerstörten, gestohlenen oder geraubten Sachen Naturalersatz zu leisten 
oder den von Ihnen gezahlten Kaufpreis zu erstatten;

3.1.1.2 bei beschädigten Sachen reparieren zu lassen oder die notwendigen 
Reparaturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles jeweils zuzüglich 
einer etwa verbleibenden Wertminderung, höchstens jedoch den Kaufpreis 
zu erstatten.

3.1.2 Die Ersatzleistung für solche Sachen, für die unter Verwendung der BMW 
Card lediglich eine Teilzahlung geleistet wurde, beschränkt sich auf den 
entsprechenden Teilbetrag. 

3.1.3. Bei Sachen, die zu einem Paar oder einer Garnitur gehören, wird bis zur 
Höhe des Kaufpreises geleistet, sofern die von einem Schaden nicht be-
troffenen Gegenstände einzeln unbrauchbar sind oder einzeln nicht ergänzt 
werden können. 
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3.2 Höhe der Entschädigung

3.2.1 Die Höchstentschädigung entspricht dem auf der American Express Mo-
natsabrechnung oder dem American Express Zahlungsbeleg ausgewiese-
nen Betrag abzüglich eventueller Leistungen Dritter gemäß Ziffer 8 AVB.

3.2.2 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, werden die Leistungen 
auf Ihr BMW Card Konto überwiesen.

3.3 Begrenzung je Versicherungsfall

Die Leistung je Versicherungsfall ist auf € 750,– begrenzt. 

Je Versicherungsfall haben Sie einen Selbstbehalt von € 50,– zu tragen. 

3.4 Begrenzung pro Jahr

Innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten werden maximal € 4.000,– je 
BMW Card Inhaber geleistet. 

4 Was ist im Versicherungsfall zu tun?

4.1 Obliegenheiten bei Eintritt eines Versicherungsfalls

Neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB haben Sie

4.1.1 einen Schaden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
oder Raub der zuständigen Polizeidienststelle innerhalb von 48 Stunden 
nach Entdeckung anzuzeigen und dieser ein Verzeichnis der betroffenen 
Sachen einzureichen;

4.1.2 ACE auf Verlangen eine beschädigte Sache auf Ihre Kosten ein zu senden.

4.2 Wieder herbeigeschaffte Sachen

Erhalten Sie eine gestohlene oder geraubte Sache nach Zahlung der 
Entschädigung zurück, so haben Sie die Wahl, entweder den Entschädi-
gungsbetrag zurückzuzahlen oder ACE die Sachen heraus zu geben.

ACE kann Sie auffordern, sich binnen zwei Wochen zu entscheiden. Nach 
Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf ACE über.

4.3 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der 
AVB.

ACE-Bedingungen für die Versicherung des Umtauschs von mit der öster-
reichischen BMW Card gekauften Waren (Return Protection)

1 Was ist wann versichert?

1.1 Versicherte Ware

Versichert sind neue unbeschädigte bewegliche Sachen für den persönlichen 
Gebrauch ab einem Einkaufswert von € 30,–, die von einer versicherten 
Person mit der auf ihren Namen ausgestellten gültigen BMW Card bei einem 
Händler, der seinen Firmensitz oder eine Niederlassung in der Europäischen 
Union oder der Schweiz hat, im Internet oder einem Geschäft gekauft wurden. 

1.2 Versicherungsdauer

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Übergabe der Sache beim Kauf 
und dauert einschließlich des Transportes zum endgültigen Bestimmungs-
ort 90 Tage.

Melden Sie ACE den Versicherungsfall nicht spätestens am nächsten auf den 
90. Tag folgenden Werktag, besteht kein Versicherungsschutz. Eine Berufung 
auf eine Obliegenheitsverletzung gemäß Ziffer 6 AVB  ist nicht möglich. 

1.3 Versicherungsfall

Der Versicherungsfall tritt ein, wenn die versicherte Person versucht, 
innerhalb von 90 Tagen (siehe Ziffer 1.2) eine in 1.1 aufgeführte Ware 
zurückzugeben und der Verkäufer dem nicht zustimmt.

2 Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse)

2.1 Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

2.1.1 Waren, die nicht vollständig mit der BMW Card bezahlt wurden;

2.1.2 Bargeld, Schecks, Reiseschecks, alle sonstigen Wertpapiere (z.B. Wechsel, 
Briefmarken);

2.1.3 seltene und wertvolle Münzen;

2.1.4 Eintrittskarten, Tickets und sonstige Berechtigungsscheine;

2.1.6 Verbrauchsgüter und verderbliche Güter mit begrenzter Lebensdauer, z.B. 
Lebens- und Genussmittel, Kosmetik-Artikel, Medikamente;
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2.1.7 Schmucksachen, Edelmetalle, Edelsteine und Pelze;

2.1.8 Gegenstände mit überwiegendem  Kunst- oder Liebhaberwert sowie 
Antiquitäten;

2.1.9 Mobiltelefone (Handys);

2.1.10 Motorfahrzeuge und deren Teile;

2.1.11 Aufnahmen jeglicher Art (z.B. Ton-, Foto-, Video-, Digitalaufnahmen) und 
Computer-Software;

2.1.12 Bücher;

2.1.13 medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Geräte, Prothesen, Einrichtungen, 
Zubehör, Arzneien);

2.1.14 Gegenstände, die Bestandteile von Haus, Wohnung, Büro, Autos etc. sind 
(z.B. Garagentoröffner, Alarmanlagen);

2.1.15 Aus- und Schlussverkaufsware;

2.1.16 gebrauchte, überholte oder umgebaute Gegenstände;

2.1.17 beschädigte oder nicht funktionsfähige Waren;

2.1.18 Immobilien (Grundstücke und Häuser);

2.1.19 Dienstleistungen aller Art einschließlich der Dienstleistungen, die mit der 
versicherten Sache zusammen hängen (z.B. Installations- bzw. Einrich-
tungskosten, Garantien, Berechtigungen, Transport oder Mitgliedschaften);

2.1.20 Sachen, die durch betrügerische oder unberechtigte Verwendung der 
BMW Card erworben wurden;

2.1.21 personalisierte Artikel (z. B. Visitenkarten).

2.2 Ausschluss bei Händler-Rückgabegarantie

Versicherungsschutz besteht nicht für Waren, für die eine Rückgabega-
rantie (z.B. bei Nichtgefallen) über den Händler von 90 Tage oder mehr 
besteht.

Auf Ziffer 8 der AVB wird hingewiesen.

3 Welche Leistungen werden bis zu welcher Höhe erbracht?

3.1 Art und Höhe der Leistung

3.1.1 ACE ersetzt den Preis, den die versicherte Person für die versicherte Ware 
gemäß dem auf der BMW Card Monatsabrechnung oder dem Kassenbeleg 
ausgewiesenen Betrag gezahlt hat.

3.1.2 Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, werden die Leistungen 
auf Ihr BMW Card Konto überwiesen.

3.2 Begrenzung je Versicherungsfall

Die Versicherungsleistung je Versicherungsfall ist auf € 350,– begrenzt.

3.3 Begrenzung pro Jahr

Innerhalb eines Zeitraumes von 12 Monaten werden maximal € 1.400,– je 
BMW Card Inhaber geleistet. 

4 Was ist im Versicherungsfall zu tun? 

4.1 Obliegenheiten bei Eintritt eines Versicherungsfalls / Anspruchs-
voraussetzung

Sie haben, neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB, den Versicherungs-
fall der ACE unverzüglich, spätestens am nächsten auf den 90. Tag 
folgenden Werktag, telefonisch oder schriftlich zu melden (auf Ziffer 1.2 
wird hingewiesen);

4.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der 
AVB.

von österreichischen BMW Card Inhabern

1 Was ist wann versichert? 

1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass die versicherte Person 
wegen eines im Ausland (siehe Ziffer 10.2 der AVB) eingetretenen Scha-
denereignisses, das

den Tod, die Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen 
(Personenschaden) oder
die Beschädigung oder Vernichtung von Sachen
(Sachschaden)

-
stimmungen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadener-
satz in Anspruch genommen wird.
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1.2 Voraussetzung für den Versicherungsschutz

Voraussetzung zur Erlangung des Versicherungsschutzes ist, dass die 
Kosten 

für das entsprechende Reiseticket (Pauschalreise oder für ein öffentli-
ches Verkehrsmittel) ins Ausland oder
der Hotelübernachtungen im Ausland oder
eines Mietwagens im Ausland

mit Ihrer BMW Card zur Gänze spätestens bei Antritt der Auslandsreise 
bezahlt worden sind. 

1.3 Zeitliche Geltung

Versicherungsschutz besteht auf versicherten Auslandsreisen für maximal 
90 Tage. Der Versicherungsschutz erlischt am 91. Tag, 00.00 Uhr. 
Wird nur ein bestimmter Zeitraum der Reise mit der BMW Card abgedeckt 
(siehe Ziffer 1.2), besteht Versicherungsschutz nur für diesen Zeitraum. 

2 Wofür besteht Versicherungsschutz?

2.1 Versicherte Gefahren

versicherten Person 

als Privatperson auf Reisen in der ganzen Welt, jedoch nicht in Österreich 
und nicht in dem Staatsgebiet, in dem die versicherte Person ihren ständi-
gen Wohnsitz hat,
aus den Gefahren des täglichen Lebens.

Versicherte Gefahren des täglichen Lebens sind Tätigkeiten insbesondere

Minderjährige);

2.1.2 als Radfahrer;

2.1.3 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen den Ausschlüssen unter Ziffer 4.2;

2.1.4 aus dem erlaubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von Hieb-, 
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht jedoch zu 
Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

2.1.5 als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken. Nicht versi-

2.1.6 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Kleintieren und 
Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und 
Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden.

2.2 Nicht oder eingeschränkt versicherte Gefahren

Ausgeschlossen sind die Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, 
Amtes (auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigun-
gen aller Art oder einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

2.2.2 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge

Führers eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die 
durch den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden.

durch den Gebrauch von

2.2.2.2.1 Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen:

die weder durch Motoren oder Treibsätze angetrieben werden;
deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt;

2.2.2.2.2 Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote und eigene 
oder fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Außen-
bordmotoren - oder Treibsätzen.

3 Welche Leistungen werden bis zu welcher Höhe erbracht? 

3.1 Art der Leistungen

3.1.2 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche;

Person aufgrund Gesetzes, richterlicher Entscheidung, Anerkenntnisses 
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Vergleiche müssen von ACE abgegeben, geschlossen oder mit Zustim-
mung der ACE zustande gekommen sein.

3.1.4 die gebührenordnungsmäßigen, gegebenenfalls die mit ACE besonders 
vereinbarten höheren Kosten des Verteidigers für eine von ACE gewünsch-
te oder genehmigte Bestellung eines Verteidigers für die versicherte 
Person in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das 

Folge haben kann;

3.1.5 die Sicherheitsleistung oder Hinterlegung an Stelle der versicherten 
Person, wenn die versicherte Person für eine aus einem Versicherungsfall 
geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten hat oder ihr die 
Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen wird;

3.1.6 die Führung eines Rechtsstreits im Namen der versicherten Person, wenn 
es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über den Anspruch 
zwischen der versicherten Person und dem Geschädigten oder dessen 
Rechtsnachfolger kommt.

Die Kosten des Rechtsstreits werden von ACE übernommen.

3.2 Höhe der Leistungen

3.2.1 Höchstgrenze je Schadenereignis

3.2.1.1 Die Entschädigungsleistung der ACE ist bei jedem Versicherungsfall und 
für alle Versicherungsfälle innerhalb von 12 Monaten auf € 360.000,– 
begrenzt.

Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere 

Mehrere zeitlich zusammenhängende Schäden aus derselben Ursache 
gelten als ein Schadenereignis.

3.2.1.2 Die Aufwendungen der ACE für Kosten gemäß Ziffer 3.1.6 werden nicht als 
Leistungen auf die Versicherungssumme angerechnet, sofern der Rechts-
streit nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) oder Kanada statt 

-
cherungsfall die Versicherungssumme, tragen wir die Prozesskosten im 
Verhältnis der Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche.
ACE ist in solchen Fällen berechtigt, sich durch Zahlung der Versiche-
rungssumme und seines der Versicherungssumme entsprechenden 
Anteils an den bis dahin erwachsenden Kosten von weiteren Leistungen 
zu befreien.

3.2.1.3 Hat die versicherte Person an den Geschädigten Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem selben Ver-
sicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme 
bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente erstattet. 
Bei der Berechnung des Verhältniswertes wird der Kapitalwert der Rente 
sowie die Höhe der Deckung nach der hierzu der zuständigen Aufsichts-
behörde gegenüber abgegebenen geschäftsplanmäßigen Erklärung 
bestimmt.

3.2.2 Begrenzung der Mehrkosten, verursacht durch die versicherte Person 

Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten der versicherten 
Person scheitert, so hat ACE für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzu-
kommen.

Gemäß Ziffer 8 American Express AVB geht ein anderweitig bestehender 

4 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

Neben den in Ziffer 10 American Express AVB  genannten Ausschlüs  sen 

4.1 soweit sie auf Grund des Vertrags oder besonderer Zusagen über den 

4.2 aus Schäden infolge 

der Ausübung von Jagd,
Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen, Box- oder 
Ringkämpfen, sowie den Vorbereitungen hierzu (Training);
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4.3 aus Schadensfällen von Angehörigen der versicherten Person, die mit ihr in 
häuslicher Gemeinschaft leben;
Als Angehörige gelten Ehegatten/ Lebensgefährten, Eltern und Kinder, 
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und 

(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind).

4.4 zwischen mehreren versicherten Personen desselben Versicherungsver-
trages;

4.5 von gesetzlichen Vertretern geschäftsunfähiger oder beschränkt ge-
schäftsfähiger Personen;

4.6 von American Express gegen die versicherte Person;

4.7 an fremden Sachen, die die versicherte Person gemietet, gepachtet, 
geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder die Gegenstand 
eines besonderen Verwahrungsvertrages sind;

4.8 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzufüh-
ren sind;

4.9 die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit ener-
giereichen ionisierenden Strahlen (z.B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen;

4.10 durch Umwelteinwirkung auf Boden, Luft oder Wasser (einschließlich 
Gewässerschäden) und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden;

4.11 aus Sachschaden, welcher entsteht

durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder 
Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dgl.);
durch Abwässer, Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken 
(auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles von solchen), 
durch Erdrutschen, Erschütterungen infolge Rammarbeiten, durch Über-

aus Flurschaden durch Weidevieh und aus Wildschaden. 

4.12 wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit der 
versicherten Person resultieren. 

Das gleiche gilt für Sachschäden und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, die durch Krankheit der der versicherten Person 
gehörenden, von ihr gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt 
hat

4.13 aus Vermögensschäden.

5 Was ist im Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)

Sie haben, neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB bei Eintritt eines Versi-
cherungsfalles folgende Obliegenheiten:

5.1 Schadenanzeige

5.1.1 Jeder Versicherungsfall ist ACE unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Schadensersatzansprüche erhoben wurden.

staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren einge-
leitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihr gerichtlich der Streit verkündet, 
hat die versicherte Person dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.

Zustimmung der ACE ganz oder zum Teil anerkennen, bezahlen oder 
anderweitig erfüllen, es sei denn, sie konnte die Anerkennung, Zahlung 
oder Erfüllung nach den Umständen nicht ohne offenbare Unbilligkeit 
verweigern.

5.3 Mahnbescheide / Verfügungen 

Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbe-
hörden auf Schadensersatz muss die versicherte Person fristgemäß 
Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer 
Weisung der ACE bedarf es nicht.

5.4 Prozessführung

-
tend gemacht, hat sie die Führung des Verfahrens der ACE zu überlassen. 
ACE beauftragt im Namen der versicherten Person einen Rechtsanwalt. 
Diese muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen.
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5.5 Bevollmächtigung 

5.5.1 Wenn die versicherte Person infolge veränderter Verhältnisse das Recht er-
langt, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so 

5.5.2 ACE gilt als bevollmächtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs ihr 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen der versicherten Person 
abzugeben.

5.6 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der 
AVB.

IPA-Bedingungen für die Auslandsreisekranken- und Notfallkosten-Versi-
cherung sowie Global Assist

Diese Bedingung ist eine Kombination aus Krankenversicherung und personenge-
bundenen Beistandsleistungen bei Unfall, Krankheit, Tod und anderen Notfällen im 
Ausland.

Der Versicherungsumfang

1 Was ist versichert? (Gegenstand der Versicherung)

Gegenstand der Versicherung ist die Erstattung unvorhergesehener 
Kosten, die der versicherten Person während oder im Zusammenhang mit 
einer Reise im Ausland (siehe Ziffer 10.2 der AVB) entstehen.

Die versicherten Leistungsarten und Versicherungssummen ergeben sich 
aus Ziffer 4.

2 Welche Voraussetzungen gelten für 
die Erbringung der Leistungen?

2.1 Im Rahmen dieser Versicherungsbedingungen ist die versicherte oder eine 

sobald ein Leistungsanspruch oder ein möglicher Leistungsanspruch ent-
steht. Die versicherte Person muss sich mit AXA Assistance in Verbindung 
setzen sobald sie körperlich dazu in der Lage ist, um eventuelle Kosten sei-
tens AXA Assistance im Vorfeld genehmigen zu lassen, da sie andernfalls 
ihren Leistungsanspruch gefährdet.

AVB  bleiben hiervon unberührt.

2.2 Beistandsleistungen

Die Beistandsleistungen werden vom Assistance-Service-Erbringer (AXA 
Assistance Deutschland GmbH) erbracht.

2.3 American Express Austria Bank GmbH ist alleinig berechtigt, die Rechte aus 
dem Versicherungsvertrag auszuüben. Als Versicherungsnehmer hat Ame-
rican Express Services Europe Ltd. mit IPA vereinbart, dass AXA Assistance 
die Ansprüche auf Assistance-Leistungen und Entschädigung seitens der 
versicherten Person direkt entgegennimmt und AXA Assistance der versi-

Leistungen für American Express Services Europe Ltd. zu erbringen, gilt dies 
in gleicher Weise für die versicherte Person.

Prüfung von Ursache und Ausmaß eines Verlustes und/oder Schadens zu 
gestatten und zu ermöglichen.

2.5 Finanzielle Leistungen

die Rechnungs-Urschriften oder
Zweitschriften mit einer Bestätigung eines anderen Versicherungsträgers 

über die gewährten Leistungen vorgelegt und die geforderten Nachweise, 
insbesondere amtlich beglaubigte Übersetzungen, erbracht sind. Diese 
werden Eigentum der AXA Assistance.

2.5.2 Alle Belege zu den Leistungen aus Ziffer 4.1 müssen den Vor- und Zuna-
men der behandelten Person sowie die Krankheitsbezeichnung und die 
einzelnen ärztlichen Leistungen mit Behandlungsdaten enthalten.

Aus den Rezepten müssen das verordnete Arzneimittel, der Preis und der 
Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei Zahnbehandlungen müssen 
die Belege die Bezeichnung der behandelten Zähne und der daran vorge-
nommenen Behandlung tragen.

3 Wann und wo besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht bei Auslandsreisen (siehe Ziffer 10.2 der 
AVB) bis zu einer maximalen Dauer von 90 Tagen. Dauert die Reise länger 
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als 90 Tage, entfällt der Versicherungsschutz ab dem 91. Tag, 00.00 Uhr. 
Ist die Rückreise bis zum vereinbarten Zeitpunkt aus medizinischen Gründen 

Wenn die versicherte Person eine Kreuzfahrt macht, gelten alle angemesse-
nen Leistungen, gleichgültig ob an Bord oder auf einem Zubringerboot oder 
anderweitig. Der Versicherer zahlt nicht für die Kosten einer Seerettung aus 
der Luft oder für einen Nottransfer vom Schiff zur Küste.

4 Welche Leistungen sind versichert?

Bei Eintritt eines unvorhergesehen (akut) eintretenden Versicherungsfalls 
werden nachfolgende Leistungen erbracht.

4.1 Krankheit/Unfall/Tod

Bei Eintritt eines medizinischen Notfalls, das heisst einer erlittenen körper-
lichen Verletzung oder einer plötzlich und unvorhergesehenen Erkrankung 
der versicherten Person während einer Reise, die nicht auf einer Vorerkran-
kung beruht und die eine sofortige stationäre oder ambulante Behandlung 
durch einen anerkannten Arzt erforderlich macht und die nicht bis zu ihrer 
Rückreise in ihr Ausgangsland aufgeschoben werden kann, werden nach-
folgende Leistungen erbracht.

Vorerkrankungen sind alle bereits vor der Reise bestehenden körperlichen 
oder geistigen Erkrankungen, die Schmerzen verursachen oder die normale 
Mobilität stark einschränken, sowie die folgenden Zustände (ohne sich darauf 
zu beschränken): ein Zustand, aufgrund dessen die versicherte Person auf 
einer Warteliste für eine stationäre Behandlung steht; ein Zustand, aufgrund 
dessen sie an einen Facharzt verwiesen wurde oder der der Grund für eine 
stationäre Behandlung innerhalb von sechs Monaten vor ihrem Reiseantritt 
ist, Schwangerschaft innerhalb der letzen 8 Wochen vor der geschätzten Ge-
burt, jeder geistige Zustand einschließlich Angst vor dem Fliegen oder eine 
sonstige Reisephobie, sowie ein Zustand, für welchen ein Arzt die Prognose 
„unheilbar“ und/oder „chronisch“ gestellt hat.

Auf Ziffer 6 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

4.1.1 Vermittlungsdienste/Organisation

4.1.1.1 Information über Möglichkeiten der ambulanten Behandlung oder Benen-
nung eines deutsch- oder englischsprechenden Arztes bzw. eines Arztes 
und eines Dolmetschers, wenn kein deutsch- oder englischsprechender 
Arzt verfügbar ist.

4.1.1.2 Vermittlung von Ärzten, Fachärzten, Laboren, Krankenhäusern, Kliniken, 
-

dertendiensten, Optikern, Augenärzten, Apotheken und Lieferanten von 
Kontaktlinsen und medizinischen Hilfsprodukten, sowie Kostenvorschuss 
hierfür bis zu maximal € 3.000,–.

Auf Ziffer 6 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

4.1.1.3 Übermittlung verlorener oder vergessener ärztlicher Rezepte von der 
Apotheke des Wohnsitzes der versicherten Person an eine Apotheke vor 
Ort, wenn dies gesetzlich möglich ist. Die Kosten für die Arzneimittel und 
alle Rezeptgebühren gehen zu Lasten des Karteninhabers.

4.1.1.4 Organisation und Kostenübernahme des Versands von

Medikamenten, die dringend benötigt werden, wenn diese oder ein ent-
sprechendes Präparat nicht vor Ort verfügbar sind und wenn der Versand 
gesetzlich möglich ist;
Ersatzbrillen oder Kontaktlinsen, wenn diese auf der Reise zerstört 
wurden oder verloren gingen.

4.1.1.5 Organisation und Kostenübernahme der Heimreise der versicherten Perso-
nen nach erfolgtem Krankenhausaufenthalt unter der Voraussetzung, dass 
der Leiter der medizinischen Abteilung des Assistance-Service Erbringers 
die versicherte Person für reisefähig hält und die versicherten Personen 
nicht mit den ursprünglich geplanten Transportmitteln zurückfahren kön-
nen, da der vorgesehene Rückreisetermin verstrichen ist.

4.1.1.6 Organisation und Kostenübernahme der Anreise und Rückreise und bis zu 
-

cherten Person nahestehenden Person als Begleitung für ein mitversicher-
tes Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, falls sich das Kind allein im 

für das Kind zu sorgen. Falls die versicherte Person keine Person benennen 
kann, beauftragt AXA Assistance eine kompetente Person.

4.1.1.7 Organisation und Kostenübernahme der Anreise eines Ersatz-Mitarbeiters, 
wenn sich die versicherte Person auf einer Auslands-Dienstreise befand 
und Leistungen gemäß Ziffer 4.1.4 oder 4.1.6 erbracht werden, sofern dies 
für die Belange der Firma der versicherten Person notwendig ist.
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Fahrzeug der versicherten Person abholt und nach Hause bringt, wenn es 
für die versicherte Person oder Ihre Reisebegleiter nicht möglich ist, das 
Fahrzeug selbst zu führen.

4.1.1.9 Kostenübernahme für eine Verlängerung des Aufenthalts von einer der 
versicherten Person nahestehenden Person während der Behandlung der 
versicherten Person, bis zu € 200,– pro Nacht für Unterbringungs- und 

Versicherers mitteilt, dass die versicherten Person während der Reise keine 
weitere Behandlung benötigt.

4.1.1.10 Übernahme der Reisekosten gemäß Ziffer 4.1.1.5 - 4.1.1.8 für die Fahrt (Bahn 
Standard und Taxi bis € 40,–) bzw. den Flug (Economy Class), sofern der 
Zielort mehr als 700 km vom Wohnort der versicherten Person entfernt liegt;

4.1.2 Heilbehandlungskosten

Erstattung der Kosten bis zu € 220.000,– für schmerzstillende Zahnbe-
handlung und ärztliche oder medizinische Verfahren, die dem alleinigen 
Zweck dienen, eine akute Erkrankung oder Verletzung zu heilen oder zu 
lindern und durch einen anerkannten Mediziner durchgeführt werden. 
Diese Leistungen gelten nur für Personen, die das 80. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben.

4.1.3 Krankenhausaufenthalt

Die folgenden Leistungen gelten nur für Personen, die das 80. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.

4.1.3.1 Kontaktherstellung zwischen dem behandelnden Arzt und dem Hausarzt 
sowie Übermittlung von Informationen zwischen den beteiligten Ärzten.

4.1.3.2 Information der Angehörigen.

4.1.3.3 Organisation der Reise eines der versicherten Person nahestehenden 
Verwandten zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und zurück. Als 
nahestehende Verwandte gelten Ehegatten/Lebensgefährten, Kinder, 
Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger der 
versicherten Person.

Übernahme der Fahrt- bzw. Flugkosten gemäß Ziffer 4.1.1.10 für diese 
Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes und zurück und der Hotel-
kosten bis zu maximal € 200,– pro Nacht für maximal 10 Nächte, sofern 
der Krankenhausaufenthalt mehr als zehn Tage dauert. Voraussetzung für 
diese Leistung ist, dass die versicherte Person alleine reist.

Die Kosten für Speisen, Getränke und sonstiges werden nicht übernommen.

4.1.3.4 Kostenübernahmegarantie gegenüber dem Krankenhaus.

4.1.3.5 Krankenhausleistungen von € 75,– pro Nacht (maximal 10 Nächte), 
während die versicherte Person im Krankenhaus ist, für Dinge, die Ihren 
Aufenthalt angenehmer machen.

4.1.3.6 Übernahme zusätzlich notwendiger Kosten für einen ärztlich verordneten 
Hotelaufenthalt im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt bis zu € 200,– je 
Nacht und versicherter Person, maximal aber bis zu zehn Übernachtungen.

4.1.3.7 Rekonvaleszenzleistungen bis zu € 300,– pro Nacht (maximal 10 Nächte) 

der leitende Arzt des Versicherers dies nach der Heimkehr der versicherten 
Person für erforderlich hält.

4.1.4 Krankentransporte 

Die folgenden Leistungen gelten nur für Personen, die das 80. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben.

4.1.4.1 Organisation der unter 4.1.4.2 genannten Krankentransporte mit medizinisch 
geeigneten Transportmitteln (Ambulanzfahrzeugen oder Luftfahrzeugen) der 
versicherten Person;

4.1.4.2 Kostenübernahme für medizinisch notwendige und ärztlich angeordnete 
Transporte der versicherten Person mit einem Krankenfahrzeug oder 
einem Luftfahrzeug. Die Entscheidung über die Notwendigkeit und ob die 
versicherte Person zu Lande oder in einem Luftfahrzeug transportiert wird, 
übernimmt der Leiter des ärztlichen Dienstes des Assistance-Service-
Erbringers in Absprache mit dem behandelnden Arzt.
Im Falle von Krankheit oder Unfall in Ländern außerhalb Europas und den 
außereuropäischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres wird eine Kranken-

Versichert sind:

4.1.4.2.1 Transporte in das nächste für die Behandlung geeignete Krankenhaus;



30

4.1.4.2.2 Verlegung der versicherten Person in das nächstgelegene, angemessen 
ausgestattete Krankenhaus für den Fall, dass die medizinische Ausrüstung 
des Krankenhauses vor Ort nach Einschätzung des Leiters des ärztlichen 
Dienstes des Assistance Service-Erbringers nicht angemessen ist;

4.1.4.2.3 Rückführung der versicherten Person aus dem Ausland und zwar zu dem 
dem Wohnsitz der versicherten Person nächstgelegenen geeigneten 
Krankenhaus, sofern dies von dem Leiter des ärztlichen Dienstes des 
Assistance-Service-Erbringers für notwendig gehalten wird.

4.1.5 Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze

Kostenübernahme bis zu € 110.000,– für Such-, Rettungs- oder Ber-
gungseinsätze von öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten 
Rettungsdiensten, soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet 
werden. 

4.1.6 Tod

Stirbt die versicherte Person auf einer Reise, werden alternativ folgende 
Leistungen erbracht:

4.1.6.1 Überführung, Organisation und Kostenübernahme der Überführung des To-
ten zum Heimatort. Kosten für Särge und/oder Urnen, die hochwertiger sind, 
als die nach den internationalen Luftfahrtbestimmungen für den Transport 
der sterblichen Überreste vorgesehenen, werden nicht übernommen.

4.1.6.2 Bestattung

Organisation und Kostenübernahme der Bestattung im Ausland bis zu 
€ 1.500,–.

4.2 Verlust von Zahlungsmitteln und Reisedokumenten

Wird die versicherte Person während einer Reise bestohlen oder beraubt 
oder verliert sie ihr Bargeld, ihre Kreditkarten oder ihre Reisedokumente, so 
werden die im folgenden genannten Leistungen erbracht.

4.2.1 Verlust von Reisezahlungsmitteln

Bei Verlust von Zahlungsmitteln leistet der Assistance-Service-Erbringer 
Kostenvorschüsse bis zu € 1.000,–.
Vorschüsse werden nur dann gewährt, wenn kein American Express Reise-
Service-Büro oder kein Geldautomat in der Nähe der versicherten Person 
zur Verfügung steht.

Auf Ziffer 6 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

4.2.2 Verlust von Reisedokumenten

Bei Verlust oder Diebstahl von Reisedokumenten, die zur Heimreise benö-
tigt werden, hilft der Assistance-Service-Erbringer bei der Ersatzbeschaf-
fung. Gebühren für die Neuausstellung von Dokumenten werden nicht 
übernommen.

4.3 Strafverfolgungsmaßnahmen/ Behördengänge

4.3.1 Wird die versicherte Person während einer Reise verhaftet oder mit Haft 
bedroht, werden die im folgenden genannten Leistungen erbracht.

Auf Ziffer 6 dieser Bedingungen wird hingewiesen.

4.3.1.1 Benennung eines Anwalts und/oder eines Dolmetschers.

4.3.1.2 Verauslagung der in diesem Zusammenhang anfallenden Anwalts- und 
Dolmetscherkosten bis zu € 1.500,–.

4.3.1.3 Verauslagung einer von den Behörden eventuell verlangten Strafkaution bis 
zu € 15.000,–.

4.3.2 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)

Neben den Ausschlüssen der Ziffer 10 AVB besteht kein Versicherungs-
schutz für folgende Leistungen:

4.4 bei allen Leistungen

4.4.1 Schäden, die von der versicherten Person mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vorhersehbar waren; 

4.4.2 Schäden, die die versicherte Person absichtlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt hat; oder wenn die versicherte Person versucht, AXA Assistance 
zu täuschen;

4.4.3 Schäden während der Tätigkeit als Berufs-, Vertrags- oder Lizenzsportler;

4.4.4 Schäden durch die Ausübung eines Extremsports. Als Extremsport gelten 
Sportarten, für die man ein spezielles Training, eine spezielle Ausrüstung 
und spezielle Vorbereitungen benötigt, sowie Ski- und Snowboardfahren 
außerhalb regulärer Pisten ohne eine professionelle Begleitung (Bergführer, 
Skilehrer);
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4.4.5 Schäden bei der Ausübung oder der Vorbereitung auf

Rennen (bei denen es auf Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit,
Ausdauer oder Geschicklichkeit ankommt),
Belastungstests
organisierte Wettkämpfe aller Art;

4.4.6 Selbstmord, Geisteskrankheit, vorsätzliche Selbstverletzung, Alkoholismus, 
Drogenabhängigkeit oder Lösungsmittelmißbrauch der begünstigten Person 
oder Fälle, in denen die begünstigte Person unter Alkohol- oder Drogenein-
wirkung steht, Phobien, Stress, emotionale Probleme und Krankheiten;

unternehmen, um einen Schaden abzuwenden oder zu minimieren und 
Gefahren zu vermeiden, es sei denn, es handelt sich um Bemühungen zur 
Rettung von Menschenleben;

4.4.8 Krieg, Invasion, feindliche Übergriffe, Unruhen oder Kriegshandlungen (mit 
oder ohne Kriegserklärung), terroristische Aktivitäten, Bürgerkrieg, Rebelli-
on, Revolte, Aufstand, militärische oder widerrechtliche Gewalt, Teilnahme 
an inneren Unruhen oder Ausschreitungen jeglicher Art oder Teilnahme an 
Kämpfen (ausser bei Selbstverteidigung);

4.4.9 Schäden, die auf Ursachen zurückzuführen sind, die der versicherten 
Person vor Beginn der Reise bekannt sind;

4.4.10 Kosten, die angefallen wären, wenn es nicht zu dem versicherten Ereignis 
gekommen wäre. 

4.5 bei den Leistungen Krankheit/ Unfall/Tod

4.5.1 Behandlungen im Ausland, die der alleinige oder einer der Gründe für den 
Antritt der Reise waren;

4.5.2 Kosten, die aufgrund einer Vorerkrankung anfallen;

4.5.3 wenn die versicherte Person entgegen den Rat ihres Hausarztes eine Reise 
antritt oder wenn eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde;

4.5.4 durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten;

4.5.5 Kosten für Hilfsmittel (z.B. Einlagen, Brillen usw. sowie sanitäre Bedarfsar-
tikel wie Bestrahlungsanlagen und Fieberthermometer), Bescheinigungen, 
Gutachten, vorbeugende Impfungen und kosmetische Behandlungen;

Behandlung oder Unterbringung;

4.5.7 Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen; 

4.5.8 ambulante Heilbehandlungen in einem Heilbad oder Kurort.
Die Einschränkung entfällt, wenn die Heilbehandlung durch einen dort 
eingetretenen Unfall notwendig wird.
Bei Erkrankungen entfällt sie, wenn sich die versicherte Person in dem 
Heilbad oder Kurort nur vorübergehend und nicht zu Kurzwecken aufge-
halten hat; 

4.5.9 Entziehungsmaßnahmen einschließlich Entziehungskuren;

4.5.10 Schwangerschaftsuntersuchungen und -behandlungen sowie Entbindun-
gen und Schwangerschaftsunterbrechungen, sofern diese nicht durch eine 
unvorhergesehene akut eingetretene Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes der Mutter oder des ungeborenen Kindes erforderlich werden;

4.5.11 Behandlungen durch Ehegatten, Eltern oder Kinder.

Nachgewiesene Sachkosten werden erstattet;

4.5.12 psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlungen;

4.5.13 Schäden einschließlich deren Folgen sowie für Unfälle, die unmittelbar oder 
mittelbar durch körperliche Arbeit verursacht werden. Körperliche Arbeit ist 
manuelle Arbeit, welche die Installation, Montage, Instandhaltung oder Re-
paratur elektrischer, mechanischer oder hydraulischer Anlagen beinhaltet 
(ausgenommen in rein leitender/ überwachender, verkaufsbezogener oder 
verwaltungstechnischer Funktion) oder die Ausübung eines Gewerbes 
als Klempner, Elektriker, Beleuchtungs- oder Tontechniker, Zimmermann, 
Maler/Tapezierer oder Bauhandwerker, oder körperliche Arbeit jeglicher Art 
(mit Ausnahme der Hotel- und Gaststättenbranche);

4.5.14 Aufwendungen, die durch weder in Österreich noch im Aufenthaltsort 
wissenschaftlich allgemein anerkannte Behandlungsmethoden und Arznei-
mittel entstehen;

4.5.15. Heilbehandlungen oder sonstige Maßnahmen, die das medizinisch 
notwendige Maß übersteigen. In diesem Fall kann der Assistance-Service-
Erbringer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag herabsetzen;



32

4.5.16 Schäden einschließlich deren Folgen sowie für Unfälle, die unmittelbar oder 
mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht werden.
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte Person auf 
Reisen im Ausland überraschend von Kriegs oder Bürgerkriegsereignissen 
betroffen wird. 
Der Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Tages nach Beginn 
eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem Gebiet des Staates, in dem sich 
die versicherte Person aufhält.
Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, auf deren 
Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht.
Sie gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg- oder Bürgerkrieg 
sowie für Schäden bzw. Unfälle durch ABC-Waffen und im Zusammenhang 
mit einem Krieg oder kriegsähnlichen Zustand zwischen den Ländern Chi-
na, Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland 
oder USA.

Der Leistungsfall

5 Was ist nach einem Leistungsfall zu tun? (Obliegenheiten)

5.1 Neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB  haben Sie

5.1.1 jede Krankenhausbehandlung unmittelbar nach ihrem Beginn und ehe 
Kosten von mehr als € 200,– entstehen anzuzeigen;

5.1.2 sich auf Verlangen der AXA Assistance durch einen von AXA Assistance 
beauftragten Arzt untersuchen zu lassen;

5.1.3 den Anordnungen der von AXA Assistance beauftragten Ärzte Folge zu leisten;

5.1.4 im Fall von Diebstahl, Raub oder Verlust von Reisezahlungsmitteln, Rei-
sedokumenten oder des versicherten Fahrzeugs der jeweils zuständigen 
Behörde Meldung zu erstatten; 

5.1.5 AXA Assistance nicht benutzte Fahrkarten und Flugtickets auszuhändigen.

5.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der 
AVB.

6 Was gilt für Kostenvorschüsse und Ansprüche gegen Dritte?

6.1 Ansprüche auf Leistungen von Dritten werden gemäß Ziffer 8 AVB  von den 
Leistungen der AXA Assistance abgezogen.

6.2 Sind Verauslagungen vereinbart und übernehmen Dritte die Kosten nicht, 
so sind sie von Ihnen innerhalb von einem Monat nach Verauslagung oder 
der Rückkehr an den Heimatort an AXA Assistance zurückzuzahlen.

6.3 Kostenvorschüsse werden nur geleistet, wenn in der Nähe der versicher-
ten Person keine American Express-Reisebüros oder Kartenautomaten 
verfügbar sind. Alle im Namen der versicherten Person veranlassten 
Kostenvorschüsse, Zustell-/ Überweisungsgebühren sowie Kosten für 
Anschaffungen, die im Namen der versicherten Person getätigt werden, 
werden vorbehaltlich der Genehmigung durch American Express dem 
Kartenkonto der versicherten Person belastet.

ACE-Bedingungen für die Auslandsreise-Unfallversicherung von öster-
reichischen BMW Card Inhabern. ACE beauftragt AXA Assistance mit der 
Schadensregulierung

1 Was ist wann versichert?

1.1 ACE bietet Versicherungsschutz bei Auslandsreise-Unfällen, die der ver-
sicherten Person zustoßen.

1.2 Als Auslandsreise gilt jede Reise der versicherten Person, die an ihrem 
ständigen Wohnort anfängt und endet und ins Ausland führt. Auf Ziffer 10.2 
der AVB wird hingewiesen.

Der Versicherungsschutz beginnt, sobald die versicherte Person das 

Zwecke des Antritts der Auslandsreise verlassen hat und endet mit dem 
Betreten des Grundstücks bei ihrer Rückkehr, spätestens aber nach Ablauf 
von 90 Tagen.
Dauert eine Reise länger, erlischt der Versicherungsschutz ab dem 91. 
Reisetag, 00.00 Uhr. An- und Abreisetag werden als je ein Tag berechnet.

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von 
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine 
Gesundheitsschädigung erleidet.
Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedma-
ßen oder Wirbelsäule

ein Gelenk verrenkt wird oder
Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden.
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1.4 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung (Ziffer 3) sowie die 
Ausschlüsse (Ziffer 4) wird hingewiesen. Sie gelten für alle Leistungsarten.

2 Welche Leistungsarten sind vereinbart?

Die vereinbarten Leistungsarten und die Höhe der Versicherungssummen 
werden im folgenden beschrieben.

2.1 Invaliditätsleistung

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung:

2.1.1.1 Die versicherte Person hat durch den Unfall die in 2.1.2.1 genannten Kör-
perteile oder Sinnesorgane verloren (Invalidität).
Die Invalidität ist

innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten und
innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von einem Arzt schrift-
lich festgestellt und von Ihnen bei AXA Assistance geltend gemacht worden.

2.1.1.2 Kein Anspruch auf Invaliditätsleistung besteht, wenn die versicherte Person 
unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall stirbt.

2.1.1.3 Stirbt die versicherte Person

aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder
gleichgültig, aus welcher Ursache, später als ein Jahr nach dem Unfall,

und war ein Anspruch auf Invaliditätsleistung entstanden, wird nach dem 
Invaliditätsgrad geleistet, mit dem aufgrund der ärztlichen Befunde zu 
rechnen gewesen wäre.

2.1.2 Art und Höhe der Leistung:

2.1.2.1 In folgender Höhe wird die Invaliditätsleistung als Kapitalbetrag geleistet:

Verlust folgender Körperteile
und Sinnesorgane

 Versicherungssumme

beide Hände oder beide Füße oder 
das Augenlicht auf beiden Augen € 40.000,–

eine Hand und ein Fuß € 40.000,–

eine Hand oder ein Fuß und 
ein Augenlicht € 40.000,–

Sprachvermögen und Gehör € 40.000,–

Hand oder Fuß € 20.000,–

ein Augenlicht € 10.000,–

Sprachvermögen oder Gehör € 10.000,–

derselben Hand € 5.000,–

Als Verlust im Sinne dieser Bedingungen gilt in Bezug auf

Hände und Füße, die tatsächliche Abtrennung durch oder oberhalb des 
Hand- bzw. Fußgelenks,

-

das Augenlicht, der vollkommene, irreparable Verlust des Augenlichts,
der Sprache, der vollkommene, irreparable Verlust des Sprachvermögens,
des Gehörs, der vollkommene, irreparable Verlust des Gehörs auf beiden 
Ohren.

2.1.2.2 Werden durch einen Unfall mehrere der oben genannten Körperteile oder 
Sinnesorgane verloren, wird maximal der höchste in der Tabelle aufgeführte 
Betrag geleistet.

2.2 Todesfall-Leistung

2.2.1 Voraussetzungen für die Leistung:

Die versicherte Person ist infolge des Unfalles innerhalb eines Jahres 
gestorben.

Bedingungen für die Verkehrsmittel- & Unfallversicherung wird hingewie-
sen.

2.2.2 Höhe der Leistung:

Todesfall-Leistung beträgt  

€ 40.000,– für Erwachsene und Kinder ab Vollendung 
des 15. Lebensjahres

€ 7.500,– für Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres.
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3 Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? (siehe 
Besondere Bedingungen für die Verkehrsmittel- und Unfallversicherung.)

4 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen?

4.1 und 4.2.1 - 4.2.3 (siehe Besondere Bedingungen für die Verkehrsmittel- 
und Unfallversicherung)

4.2.4 Unfälle der versicherten Person

als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach ös-
terreichischem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, sowie als sonstiges 
Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges;

Tätigkeit; 
bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 

4.2.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als 
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveran-
staltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei 
denen es auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt.

4.2.6 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe am Körper der 
versicherten Person.

Versicherungsschutz besteht jedoch, 

wenn die Heilmaßnahmen oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische 
und -therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall 
veranlasst waren,
für gewaltsame Eingriffe durch Dritte.

5 Was ist nach einem Unfall zu beachten? (Obliegenheiten)
(siehe Besondere Bedingungen für die Verkehrsmittel- & Unfallversicherung) 

6 Wann sind die Leistungen fällig?
(siehe Besondere Bedingungen für die Verkehrsmittel- & Unfallversicherung)

7 ACE beauftragt AXA Assistance mit der Schadensregulierung.

IPA-Bedingungen für die Versicherung von Gepäck österreichischer BMW 
Card Inhaber auf Reisen 

1 Wann besteht Versicherungsschutz?

Versicherungsschutz besteht auf Reisen für eine maximale Reisedauer von 
90 Tagen. 

Dauert eine Reise länger, erlischt der Versicherungsschutz ab dem 91. 
Reisetag, 00.00 Uhr. An- und Abreisetag werden als je ein Tag berechnet.

2 Was ist versichert? (Versicherte Sachen)

Als versichertes Reisegepäck gelten

2.1 sämtliche Sachen des persönlichen Reisebedarfs, die während einer 
Reise mitgeführt, am Körper oder in der Kleidung getragen oder durch ein 
übliches Transportmittel befördert werden,

2.2 Geschenke und Reiseandenken, die auf der Reise erworben werden.

2.3 Geld und Reisedokumente 

3 Welche Sachen sind eingeschränkt versichert?

3.1 Wertsachen und Geld

3.1.1 Als Wertsachen gelten Uhren, Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall oder Edelsteine, Radios, MP3 Player, CD-Player etc., Foto-, 
Filmapparate und tragbare Videosysteme sowie Mobile Telekommuni-
kationsgeräte (Handys etc.) und Computer (auch Laptops, Organizer und 
Spielkonsolen) jeweils mit Zubehör (z.B. Drucker, Modems).

3.1.2 Wertsachen und Geld sind nur versichert, solange sie

bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder
in persönlichem Gewahrsam sicher verwahrt mitgeführt werden oder
einem Beherbergungsbetrieb zur Aufbewahrung in einem Schließfach 
übergeben sind.

3.1.3 Wertsachen und/ oder Geld in unbeaufsichtigten Kraftfahrzeugen oder An-
hängern, Wohnmobilen, Wohnwagen und Wassersportfahrzeugen (siehe 
Ziffer 3.2) sind nicht versichert.

3.1.4 Wertsachen und/ oder Geld in aufgegebenem Gepäck sind nicht versichert.
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3.2 Sachen in unbeaufsichtigten Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, Wohn-
wagen und Wassersportfahrzeugen

3.2.1 Beaufsichtigung

Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit der versicher-
ten Person oder einer von ihr beauftragten Vertrauensperson beim zu 
sichernden Objekt, nicht jedoch z.B. die Bewachung eines zur allgemeinen 
Benutzung offenstehenden Platzes o.ä.

3.2.2 Kraftfahrzeuge und Anhänger

3.2.2.1 Versicherungsschutz im unbeaufsichtigt abgestellten Kraftfahrzeugen oder 
Anhängern besteht nur gemäß Ziffer 5.1. Voraussetzung für die Leistung ist, 
dass sich das Reisegepäck in einem fest umschlossenen und durch Verschluss 
gesicherten Innen- oder Kofferraum oder einer verschlossenen Dachgepäckbox 

3.2.2.2 AXA Assistance  haftet im Rahmen der Versicherungssumme in voller 
Höhe nur, wenn nachweislich

der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist oder
das Kraftfahrzeug oder der Anhänger in einer abgeschlossenen Garage 
– Parkhäuser oder Tiefgaragen, die zur allgemeinen Benutzung stehen, 
genügen nicht – abgestellt war.

3.2.3 Wohnmobile und Wohnwagen

Versicherungsschutz in unbeaufsichtigt abgestellten Wohnmobilen oder 
Wohnwagen besteht nur gemäß Ziffer 5.1 und 5.4.2.
Voraussetzung für die Leistung ist, dass das Wohnmobil/ der Wohnwagen 
mit einem Sicherheitsschloss und gegen Einsicht von außen durch einen 
innen fest angebrachten Sichtschutz gesichert war.

3.2.4 Wassersportfahrzeuge

Versicherungsschutz im unbeaufsichtigten Wassersportfahrzeug besteht 
gemäß 5.1 und 5.4.2.
Voraussetzung für die Leistung ist, dass sich die Sachen in einem fest um-
schlossenen und durch Sicherheitsschloss gesicherten Innenraum (Kajüte, 

4 Welche Sachen sind nicht versichert?

Nicht versichert sind

4.1 Kreditkarten und Wertpapiere, Briefmarken, Coupons und Gutscheine,

4.2 Fahrkarten, Ausweispapiere und Dokumente aller Art ausser Reisedoku-
mente,

4.3 Gegenstände mit überwiegendem  Kunst- oder Liebhaberwert, Gemälde 
und Antiquitäten,

4.4 Musikinstrumente, Fernsehgeräte, Glas und Porzellan,

4.5 Kontaktlinsen, Hörgeräte, Prothesen jeder Art,

4.6 Kosmetika,

4.7 alle Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge jeweils mit Zubehör (auch Anhänger)

4.8 alle Sportgeräte (z.B. Fahrräder, Surfboards, Bergsteig-Equipment, Ski-/ 
Snowboardausrüstung etc.) einschließlich Zubehör während des Gebrauchs,

4.9 Musterkollektionen und Wirtschaftsgüter oder Artikel, die der Ausübung 

4.10 Gegenstände auf Messen oder Ausstellungen,

4.11 Schlüssel,

4.12 Tiere.

5 Wann und wofür besteht Versicherungsschutz?
(Versicherte Gefahren und Schäden)

Versicherungsschutz besteht bei

5.1 Einbruchdiebstahl,

5.2 Raub,

5.3 Abhandenkommen, Zerstörung oder Beschädigung während sich das Reise-
gepäck im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens, Beherbergungs-

5.4 während der übrigen Reisezeit durch

5.4.1 Diebstahl, 

5.4.2 Mut- oder Böswilligkeit Dritter (vorsätzliche Sachbeschädigung),

5.4.3 Verlieren - hierzu zählen nicht Liegen-, Stehen- oder Hängen-lassen-,

5.4.4 Transportmittelunfall oder Unfall der versicherten Person, 



36

5.4.5 die Ereignisse

Sturm (ab Windstärke 8), 
Brand (d.h. ein Feuer, das ohne bestimmungsgemäßen Herd entstanden 
ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag),
unmittelbarer Blitzeinschlag, 
Explosion,

5.4.6 höhere Gewalt.

6 Welche Leistungen werden bis zu welcher Höhe erbracht?

6.1 Art der Leistung

Ersetzt werden, abzüglich Leistungen von Dritten gemäß Ziffer 8 AVB 
sowie abzüglich eventueller Leistungen aus der Reisekomfort-Versicherung 
gemäß Ziffer 7 AVB,

6.1.1 für zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Zeitwert;

Als Zeitwert gilt derjenige Betrag, der allgemein erforderlich ist, um neue 
Sachen gleicher Art und Güte am Wohnort anzuschaffen, abzüglich eines 
dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, Gebrauch etc.) 
entsprechenden Betrages.

6.1.2 für beschädigte und reparaturfähige Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, höchstens 
jedoch den Zeitwert;

6.1.3 für Filme, Bild-, Ton- und Datenträger nur den Materialwert;

6.2 Höhe der Leistung

6.2.1 Sofern in 6.2.2 nichts anderes bestimmt ist, ist die Versicherungsleistung 
begrenzt auf

max. € 4.400,– insgesamt je Familie je Reise 

Eine neue Reise beginnt, wenn die versicherte Person wieder zu ihrem 
Hauptwohnsitz zurückgekehrt ist und von neuem eine Reise antritt.

Als eine versicherte Sache gelten auch Paare oder Garnituren, d.h. Sachen, 
die als gleichartig zusammengehören oder sich ergänzen oder nur zusam-
men verwendet oder einzeln nicht ergänzt werden können.

6.2.2 Nachstehende Schäden sind wie folgt begrenzt:

6.2.2.1 Gegenstände (inkl. Wertsachen gemäß Ziffer 3.1) je Sache/Paar/Garnitur 
sind begrenzt auf € 1.500,– insgesamt je Reise.

6.2.2.2 Geld und Reisedokumente sind begrenzt auf € 750,– insgesamt je Reise. Für 
Kinder unter 16 Jahren ist eine Erstattung von Geld auf € 75,– beschränkt.

6.2.2.3 Schäden durch Verlieren (Ziffer 5.4.3). werden jeweils insgesamt mit bis zu 
€ 100,– Versicherungsfall ersetzt.

6.2.2.4 Können Sie keine der unter 3.2.2.2 genannten Voraussetzungen nachwei-
sen, ist die Entschädigung in Kraftfahrzeugen oder Anhängern je Versiche-
rungsfall auf € 100,– begrenzt.

6.3 Leistungen Dritter

Leistungen von Dritten werden gemäß Ziffer 8 AVB von Leistungen aus 
diesem Vertrag abgezogen.

Leistungen aus der Gepäck-Verspätung der Reisekomfort-Versicherung 
werden gemäß Ziffer 7 der AVB von den Leistungen aus der Reisegepäck-
Versicherung abgezogen.

7 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse)
Neben den Ausschlüssen der Ziffer 10 AVB besteht kein Versicherungs-
schutz für folgende Schäden:

7.1 Ausgeschlossene Gefahren

Nicht versichert sind Schäden durch

7.1.1 Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Eingriffe von hoher Hand;

AXA Assistance leistet keinen Ersatz für Schäden, die

7.2.1 verursacht werden durch die natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit 
der versicherten Sachen, Abnutzung oder Verschleiß; Dellen und Kratzer; 
Färbe- und Reinigungsverfahren;

7.2.2 einen elektrischen oder technischen Schaden des versicherten Artikels 
betreffen;

7.2.3 zerbrechliche oder spröde Artikel betreffen, es sei denn diese Beschä-
digung erfolgt durch Feuer oder infolge eines Schiffs-. Flugzeug-, oder 
Fahrzeugunfalls;
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7.2.4 durch Verlieren von Sachen aus einem Dachgepäckträger oder Kofferraum 
entstehen, mit Ausnahme des Verlustes von Campingausrüstung;

7.2.5 als Folge eines versicherten Schadens entstehen (Vermögensschäden);

7.2.6 die versicherte Person durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat.

8 Was ist im Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten)

8.1 Neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB haben Sie

8.1.1 Schäden, die im Gewahrsam eines Beförderungsunternehmens (ein-
schließlich Schäden durch nicht fristgerechte Auslieferung) oder Beher-
bergungsbetriebs eingetreten sind, diesem innerhalb von 24 Stunden zu 
melden. AXA Assistance ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das Beförderungsunterneh-
men unverzüglich nach der Entdeckung aufzufordern, den Schaden zu 
besichtigen und zu bescheinigen. Hierbei sind die jeweiligen Reklamations-
fristen zu berücksichtigen;

8.1.2 Ersatzansprüche gegen Dritte (z.B. Bahn, Post, Reederei, Fluggesellschaft, 
Gastwirt) form- und fristgerecht geltend zu machen oder auf andere Weise 
sicherzustellen oder auf AXA Assistance zu übertragen;

8.1.3 AXA Assistance innerhalb von 20 Tagen die von ihr zugesandte Schadens-
meldung ausgefüllt und unterzeichnet zusammen mit einem Verzeichnis 
und den Original-Anschaffungsrechnungen über alle bei Eintritt des 
Schadens gemäß Nummer 2 versicherten Sachen vorzulegen;

8.1.4 Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Einbruchdiebstahl, Raub, 
vorsätzliche Sachbeschädigung) innerhalb von 24 Stunden der zuständigen 
Polizeidienststelle unter Einreichung einer Liste aller in Verlust gerate-
ner Sachen anzuzeigen. Die versicherte Person hat sich dies polizeilich 
bescheinigen zu lassen. 

Bei Schäden durch Verlieren (Ziffer 5.4.3) haben Sie Nachforschungen 
beim Fundbüro anzustellen.

8.1.5 auf Verlangen einen schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sich der 
Schaden auf einer Reise ereignet hat;

8.1.6 AXA Assistance auf deren Verlangen eine beschädigte Sache auf Ihre 
Kosten zu zu senden.

8.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte Ziffer 6 der 
AVB.

IPA-Bedingungen für die Versicherung von Reiserücktrittskosten österrei-
chischer BMW Card Inhaber

1 Was ist versichert?

Versicherungsschutz besteht für Reiserücktritts-/Reiseverschiebungskos-
ten gemäß 2.1 und Reiseabbruch/Reiseunterbrechung gemäß 2.2 für alle 
bei einem Reiseunternehmen gebuchten Reisen ins Ausland.

2 Für welche Fälle besteht Versicherungsschutz? (Versicherungsfälle) 

Versicherungsschutz besteht für die folgenden unerwarteten Ereignisse:

2.1 Reiserücktritt und Reiseverschiebung infolge von

2.1.1 Tod, schwerem Unfall, unerwarteter schwerer Erkrankung oder Schwan-
gerschaftskomplikation der versicherten Person;

2.1.2 Tod, schwerem Unfall, unerwarteter schwerer Erkrankung oder Schwanger-
schaftskomplikation der Person, mit der die versicherte Person reisen will, 
sofern sie in der Reisebestätigung genannt ist;

2.1.3 Schwangerschaftskomplikation bei der Ehegattin oder Lebensgefährtin der 
versicherten Person;

2.1.4 Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Erkrankung der Ehegatten/
Lebensgefährten, Kinder, Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, Schwieger-
kinder und Schwäger der versicherten Person;

2.1.5 Tod, schwerem Unfall oder unerwarteter schwerer Erkrankung der Person, 
bei der die versicherte Person während der Reise wohnen will, sofern keine 
zumutbare alternative Unterkunft gefunden warden kann;

2.1.6 Schaden am Eigentum der versicherten Person infolge Feuer, Elementarer-
eignissen oder Straftat eines Dritten, sofern der Schaden im Verhältnis zu der 
wirtschaftlichen Lage und dem Vermögen des Geschädigten erheblich oder die 
Anwesenheit der versicherten Person zur Schadenfeststellung notwendig ist;

2.1.7 Verlust des Arbeitsplatzes der versicherten Person, sofern sie gemäß 

berechtigt ist;
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2.1.8 unvorhergesehener Warnung des Auswärtigen Amtes, das Reiseland, für 
das die versicherte Person die Reise gebucht hat, nicht zu bereisen;

2.1.9 Impf- oder Prophylaxen-Unverträglichkeit der versicherten Person;

2.1.10 unvorhergesehener Vorladung vor ein ordentliches Gericht, sofern die 
versicherte Person als Zeuge oder Geschworener berufen wird (nicht aber 

2.2 Reiseabbruch und Reiseunterbrechung

Die versicherte Person muss die Reise aus einem der in 2.1.1 - 2.1.6 
genannten Gründen ab- oder unterbrechen.

3 Welche Leistungen werden bis zu welcher Höhe erbracht? 

Ersetzt werden, nach Abzug der Leistungen Dritter (z.B. eines Verkehrsun-
ternehmens oder z.B. Flughafengebühren) gemäß Ziffer 8 AVB:

3.1 Bei Reiserücktritt und Reiseverschiebung gemäß 2.1

die Ihnen entstehenden Reiserücktritts-/Reiseverschiebungskosten bis 
€ 2.000,– je Versicherungsfall und je versicherter Person. Als Reiserück-
tritts- bzw. Reiseverschiebungskosten gelten die bei Nichtantritt bzw. 
Verschiebung der gebuchten Reise dem Reiseunternehmen von Ihnen 
vertraglich geschuldeten Rücktritts- bzw. Anderungskosten.

3.2 Bei Reiseabbruch bzw. Reiseunterbrechung gemäß 2.2

die Ihnen nachweislich entstandenen Kosten für gebuchte und vertraglich 
geschuldete, aber nicht in Anspruch genommene Reise- oder Unterkunfts-
leistungen bis € 2.000,– je Versicherungsfall und je versicherter Person, 
sowie ggf. die Angemessene Kosten fuer die wiederaufnahme der Reise. 
Der Ersatz berechnet sich aus dem gesamten Reisepreis. Es werden die 
nicht in Anspruch genommenen zu den Gesamt-Reisetagen ins Verhältnis 
gesetzt. Reisepreis ist der Preis, der im Reisevertrag für die Beförderung 
und Unterbringung der versicherten Person, für deren Mietwagen und 
sonstige im Reisepreis enthaltenen Leistungen aufgeführt ist. 

4 Wann besteht kein Versicherungsschutz? (Ausschlüsse) 

4.1 Für alle Leistungen gilt:

Neben den Ausschlüssen in Ziffer 10 AVB sind Versicherungsfälle nicht 
versichert, die

4.1.1 die versicherte Person grob fahrlässig herbeigeführt hat;

4.1.2 mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehbar waren.

4.2 Bei Reiserücktritt und Reiseabbruch sind 
ausgeschlossen:

4.2.1 Versicherungsfälle, die sich aus einer Schwangerschaft innerhalb eines 
Zeitraums von acht Wochen vor dem geschätzten Entbindungsdatum 
ergeben;

4.2.2 jeder geistige Zustand, einschließlich Angst vor dem Fliegen oder sonstige 
Reisephobien;

4.2.3 Versicherungsfälle, die auf eine Vorerkrankung zurückzuführen sind. 
Vorerkrankungen sind alle bereits vor Buchung der Reise bestehenden 
körperlichen oder geistigen Erkrankungen für welche Sie:

während der letzten 12 Monate einen Krankenhausaufenthalt hatten.
Testergebnisse erwarten oder auf der Warteliste für eine Operation, 
Konsultation oder Untersuchung stehen.
Innerhalb der letzten drei Monate begonnen haben, Medikamente einzu-
nehmen oder die Einnahme geändert oder sich in Behandlung begeben 
haben.

psychiatrische Untersuchung benötigen.
die Prognose unheilbar und/oder „chronisch“ erhalten haben.
Gründe kennen, die Stornierung oder Abbruch einer Reise erfordern 
können.

4.2.4 Versicherungsfälle, die dadurch entstanden sind, dass die Reise in oder 
durch ein Land gebucht wurde, vor dessen Bereisen das Auswärtige Amt 
abgeraten hat.

5 Was ist im Versicherungsfall zu tun? (Obliegenheiten) 

5.1 Neben den Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB haben Sie

5.1.1 die betreffende Buchungsstelle bzw. das Reiseunternehmen so früh 
wie möglich über den Rücktritt von der Reise, Verschiebung der Reise, 
Abbruch, bzw. der Unterbrechung zu informieren; 
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5.1.2 ärztliche Bescheinigungen über Krankheiten, Unfälle, Tod, Impf-Unver-
träglichkeit, Schwangerschaft, Bescheinigung einer Polizeidienststelle, 
Kündigung des Arbeitgebers, die Vorladung vor ein Gericht oder sonstige 
Nachweise über die Schadenursache der AXA Assistance einzureichen.

5.1.3 Kostenrechnungen und Buchungsunterlagen jeweils im Original einzureichen.

5.2 Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen entnehmen Sie bitte der Ziffer 6 
der AVB.
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III. Versicherungsfall-Tabelle

Bitte beachten Sie im Versicherungsfall die Obliegenheiten in Ziffer 5 AVB und die 
Folgen von Obliegenheitsverletzungen in Ziffer 6 AVB. 

Um den Versicherungsfall bearbeiten zu können, benötigen die Versicherer 
verschiedene Nachweise über den Eintritt des Schadens, dessen Höhe etc. In der 

einreichen müssen, um schnellstmöglich eine Leistung zu erhalten. Nicht immer 
sind alle Nachweise notwendig; fragen Sie im Zweifel bitte den entsprechenden 
Versicherer.

Leistung Zur Leistungsbearbeitung benötigte Unterlagen Bitte wenden Sie sich im
Leistungsfall an 

Reise-Versicherungsleistungen
Allgemein Ihre American Express Kartennummer

Rechnungen Dritter im Original

Kopie der Monatsrechnung des Kartenkontos inkl. 
Umrechnungskurs bei Kosten, die in einer Fremdwäh-
rung entstanden sind

Nachweis der Zahlung des Tickets / Vertrages / der 
Dienstleistung mit der Karte  sofern die Zahlung mit 
der Karte Voraussetzung für den Versicherungs-
schutz ist (Kreditkartenbeleg, Monatsabrechnung des 
Kartenkontos)

die Ihnen evtl. zugesandte Schadenanzeige ist binnen 
20 Tagen vollständig & wahrheitsgemäß ausgefüllt 
zurückzusenden

Name des behandelnden Arztes & seine Entbindung 

Polizeibericht, sofern die Polizei eingeschaltet wurde

Ihre Bankverbindung

Nachweis, in welcher Höhe Dritte (z.B. Airline, Kran-
kenversicherer) Kosten übernommen haben

Verkehrsmittel-
Unfallversicherung

Nachweis darüber, dass sich der Unfall auf einem 
öffentlichen Verkehrsmittel oder dem direkten Weg zu 
diesem auf einer versicherten Reise ereignete

Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen 
(Invaliditätsgrad oder Unfalltod)

beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über 
den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die 
Bemessung der Vollinvalidität notwendig ist.

im Todesfall ist dem Versicherer das Recht zu ver-
schaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen 
von ihr beauftragten Arzt vornehmen zu lassen

ACE

Auslandsreise-
Unfallversicherung

Nachweis darüber, dass sich der Unfall auf einer 
versicherten Reise ereignete

Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen 
(Verlust von Gliedmaßen oder Sinnesorganen oder 
Unfalltod)

beim Invaliditätsanspruch zusätzlich der Nachweis über 
den Abschluss des Heilverfahrens, soweit es für die 
Bemessung der Vollinvalidität notwendig ist.

im Todesfall ist dem Versicherer das Recht zu ver-
schaffen, gegebenenfalls eine Obduktion durch einen 
von ihr beauftragten Arzt vornehmen zu lassen

ACE

Auslandsreise-
Krankenversiche-
rung & Assistance

ärztliche Bescheinigungen und Rechnungen mit 
detaillierter Beschreibung der Behandlung 
und der Kosten

alle nicht genutzten Tickets

AXA 
Assistance
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Leistung Zur Leistungsbearbeitung benötigte Unterlagen Bitte wenden Sie sich im
Leistungsfall an 

Reisekomfort-
Versicherung

generell

Kartenbelege über die entstandenen Kosten für 
gekaufte Waren und/oder Übernachtungen

Originalbelege (bei gleichzeitiger Bearbeitung durch 
Dritte sind Kopien ausreichend)

ACE

Reiseticket oder sonstige Nachweise der Reise (z.B. 
Bestätigung der Fluggesellschaft) mit detaillierten 

Ankunftshafen)

Information, ob es sich bei der betroffenen Reise um 
eine Heimreise handelte

Information, ob Mitreisenden (z.B. Kinder, Ehegatte) 
betroffen waren 

-

Schriftliche Bestätigung des Verkehrsmittel-Betrei-
bers über die Verspätung, den Rücktritt, die verpasste 
Verbindung oder das Überbuchen, inkl. Zeitpunkt der 
geplanten und der tatsächlichen Abfahrt und Ankunft
Schriftliche Bestätigung des Verkehrsmittel-Betrei-
bers über die Verspätung, den Rücktritt, die verpasste 
Verbindung oder das Überbuchen, inkl. Zeitpunkt der 
geplanten und der tatsächlichen Abfahrt und Ankunft

Nachweis (z.B. Bestätigung der Fluggesellschaft), 
dass binnen 4 Stunden keine alternative Beförderung 
angeboten wurde

Bestätigung der entsprechenden Organisation (z.B. 
Pannenhilfe, Werkstatt, Polizei) über die Gründe der 

Gepäckverspätung

schriftliche Bestätigung der Fluggesellschaft über Grün-
de der Gepäckverspätung (Properts Irregularity Report) & 
den Zeitpunkt der Wiedererlangung des Gepäcks 

Versicherung
alle  erforderlichen Auskünfte und Nachweise 
zum Schadenfall (z.B. Schadenhergang, Zeugen, 
Anspruchsschreiben des Geschädigten an den 
Versicherten, Nachweise zu Grund und Höhe des 
Schadensersatzanspruches durch den Geschädigten)

ACE

Reiserücktritt, 
Reiseverschie-
bung, 

nicht genutzte Tickets oder Reisegutscheine-/ 
Rechnungen

Nachweis der betreffenden Gesellschaft mit 
detaillierter Ursache & Dauer der Verspätung bei 
Reiseabbruch

Nachweis, wann die Buchungsstelle/ das Reiseunter-
nehmen vom Reiserücktritt/-abbruch informiert wurde

Buchungs- & Stornierungsrechnung des Reiseun-
ternehmens

ärztliche Bescheinigungen

ggf. Bescheinigung einer Kündigung des Arbeitge-
bers oder die Vorladung vor ein Gericht

schriftliche Bescheinigung einer unabhängigen Stelle 
(z.B. schriftliche Bestätigung eines Abschleppun-
ternehmens über die Panne des PKW) über nicht 
medizinische Gründe des Reiserücktritts, Nicht-Antritt 
der Reise oder verpassten Anreise

bei E-Tickets: Bestätigung der Fluggesellschaft, dass 
der Flug nicht angetreten wurde und in welcher Höhe 
ggf. Kosten erstattet wurden

AXA 
Assistance
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Leistung Zur Leistungsbearbeitung benötigte Unterlagen Bitte wenden Sie sich im
Leistungsfall an 

Reiseabbruch, 
Reiseunterbre-
chung

ärztliche Bescheinigungen

nicht genutzte Tickets oder Reisegutscheine-/ 
Rechnungen

Rechnungen und Quittungen für Kosten, die Sie 
bezahlt haben

Unabhängige Dokumentation zum Nachweis von nicht-
medizinischen Gründen für eine Reiseunterbrechung

Reisegepäck-
Versicherung

Nachweis der Beschädigung/Zerstörung oder des 
Verlusts des Gepäcks

Gegenstände und deren ursprünglichen Kaufpreis 
und Kaufdatum

Polizeibericht mit Bestätigung einer Straftat/eines 
Brandes/einer Explosion

Bericht der Verkehrsunternehmen bei Versicherungs-
fall in einem Verkehrsmittel

Einsendung der beschädigten oder zerstörten Ge-
genstände auf Anforderung

AXA
Assistance

Einkaufs-Versicherungsleistungen
Allgemein Ihre Kartennummer

den Original-Anschaffungsbeleg, aus dem der 
Kaufpreis und der Anschaffungstag ersichtlich sind, 
sowie den dazugehörigen Kartenbeleg oder Kopie der 
Monatsrechnung des Kartenkontos 

den zum Anschaffungsbeleg gehörigen American 
Express Kreditkartenbeleg oder eine Kopie der 
Monatsrechnung Ihres Kartenkontos,

die Ihnen evtl. zugesandte Schadenanzeige ist binnen 
20 Tagen vollständig & wahrheitsgemäss ausgefüllt 
zurückzusenden

Die Zusendung von Gegenständen an den Versiche-
rer muss innerhalb von 30 Tagen nach Anforde-
rung durch den Versicherer als Einschreiben mit 
Rückschein erfolgen. Der Einlieferungsbeleg und 
der Rückschein sind von Ihnen als Nachweis für die 
Einsendung, falls die Sachen nicht beim Versicherer 
ankommen, auf zu bewahren.

Shop Garant Schadennachweis

Polizeibericht mit Bestätigung einer Straftat / eines 
Brandes / einer Explosion

Einsendung der beschädigten oder zerstörten Ge-
genstände auf Anforderung

Nachweis, in welcher Höhe Dritte (z.B. Versicherun-
gen) Kosten übernommen haben

ACE

Erhalten Sie eine gestohlene oder geraubte Sache nach 
Zahlung der Entschädigung zurück, so haben Sie die 
Wahl, entweder den Entschädigungsbetrag zurückzu-
zahlen oder dem Versicherer die Sachen zu überlassen. 
Der Versicherer kann Sie auffordern, sich binnen zwei 
Wochen zu entscheiden. Nach Ablauf dieser Frist geht 
das Wahlrecht auf den Versicherer über.

Return Protection schriftliche Bestätigung des Händlers, bei dem Sie 
die Ware gekauft haben, aus der die Ablehnung der 
Rücknahme der gekauften Ware und der Grund dafür 
ersichtlich sind

Einsendung der versicherten Sache (wo nötig in 
Original-Verpackung) auf Anforderung. 

ACE
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EXPRESS CASH Bedingungen

Mittels der BMW Card können an den von der American Express Austria Bank 
GmbH, Wien, allenfalls zusammen mit weiteren Organisationen betriebenen 
Geldausgabeautomaten Bargeld bezogen werden. Soweit die nachstehenden 
Bestimmungen nichts abweichendes vorsehen, gelten die für die Benutzung 
des American Express Geldausgabeautomaten („Automat“) die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von American Express. Die darin verwendeten Begriffe 
sind auch hier maßgebend.
1) Voraussetzung für die Benutzung des Automaten sind, dass das American 

Express-Mitglied sämtliche mit der Karte am Automaten getätigten Belastungen 
über ein bestimmtes Lastschriftverfahren (LSV) an seine Bank beziehungsweise 
im Falle einer Zusatzkarte an die Bank des Hauptkarteninhabers („Lastschrift-
verfahren“) bezahlt und dass eine gültige Karte zusammen mit der persönlichen 

Im weiteren sind für die Benutzung des Automaten die entsprechenden Bedie-
nungsanweisungen zu beachten.

2) Innerhalb von 7 Tagen können BMW Card Mitglieder Bargeld im Betrage von 
insgesamt € 1500,– bzw. den entsprechenden Gegenwert in ausländischer 
Währung beziehen. American Express behält sich jederzeit das Recht vor, diese 
Beträge neu festzulegen.

3) Mit der Benutzung des Automaten ermächtig das Mitglied American Express, 
seiner Bank oder im Falle einer Zusatzkarte der Bank des Hauptkarteninha-
bers die entsprechende Belastung einschließlich Gebühren gemäß Ziff. 4 zur 
sofortigen Bezahlung im Lastschriftverfahren vorzulegen. Soweit das Bankkonto 
des Mitgliedes beziehungsweise im Falle einer Zusatzkarte das Bankkonto des 
Hauptkarteninhabers die für die Bezahlung der Belastung erforderliche Deckung 
nicht aufweist, werden ausstehende Beträge dem Kartenkonto direkt außerhalb 

Express unverzüglich von Zahlungseinschränkungen, die sein Bankkonto bzw. 
im Falle einer Zusatzkarte das Bankkonto des Hauptkarteninhabers betreffen, zu 
unterrichten.

4) Beim Bezug von Bargeld am Automaten wird eine Gebühr von 3% des entspre-
chenden Nominalwertes belastet (mindestens € 2,50).

5) American Express sowie die weiteren Organisationen, die mit American Express 
die Automaten betreiben, übernehmen keine Haftung falls ein Bezug an Automa-
ten aus irgendeinem Grund nicht möglich ist oder dem Mitglied aus der Benut-

jedoch, dem Mitglied jeden Betrag gutzuschreiben oder zurückzuerstatten, der 
ihm in diesem Zusammenhang ungerechtfertigterweise belastet wird. Entspre-
chende Beanstandungen haben Mitglieder unverzüglich nach Kenntnisnahme an 
American Express zu richten.

persönliche Notizen über die PIN getrennt und sorgfältig aufzubewahren; auf kei-
nen Fall ist die PIN auf der Karte zu notieren. Hat eine unberechtigte Person von 
der PIN Kenntnis genommen, so muss das Mitglied dies bei der nächstgelegenen 
Repräsentanz von American Express unverzüglich melden. Die Bestimmungen 
von Ziff. 1 der allgemeinen Geschäftsbedingungen betreffend Meldung des 
Verlustes der Karte gelten sinngemäß.

7) American Express behält sich das Recht vor, die mittels der Automaten ange-
botenen Dienstleistungen jederzeit nach freiem Ermessen ohne Nennung von 
Gründen und ohne vorherige Benachrichtigung an das Mitglied einzuschränken 
oder gänzlich aufzuheben.

8) Das Mitglied kann seine Berechtigung zur Benutzung der Karte an Automaten 
jederzeit durch schriftliche Mitteilung an American Express kündigen. Die Berech-
tigung zur Benutzung der Karte entfällt automatisch, wenn das Mitglied oder im 
Falle einer Zusatzkarte der Hauptkarteninhaber den Abbuchungsantrag an seine 
Bank kündigt, ohne einen neuen Auftrag zu erteilen. Das jederzeitige Recht von 
American Express, dem Mitglied die Berechtigung zur Benutzung der Karte am 
Automaten nach freiem Ermessen ohne Nennung der Gründe und ohne vorhe-
rige Benachrichtigung einzuschränken oder zu untersagen, bleibt vorbehalten. 
Durch Kündigung, Rückzug und Benutzungseinschränkung wird die Haftung des 
Mitgliedes für vorher entstandene Belastungen in keiner Weise berührt.

NACH 6 MONATEN AB ERSTAUSSTELLUNG IHRER KARTE KÖNNEN SIE IHREN 
PERSÖNLICHEN PIN CODE TELEFONISCH RUND UM DIE UHR ANFORDERN 
UNTER TEL. 0810 900 200.

Stand 01/2008
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